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Prüfungsvermerk des Wirtschaftsprüfers 

An die freenet AG, Büdelsdorf 

Vermerk über die Prüfung des Vergütungsberichts 
Wir haben den beigefügten, zur Erfüllung des § 162 AktG aufgestellten Vergütungsbericht der 
freenet AG, Büdelsdorf, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 
einschließlich der dazugehörigen Angaben geprüft. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats 

Die gesetzlichen Vertreter und der Aufsichtsrat der freenet AG sind verantwortlich für die Auf-
stellung des Vergütungsberichts, einschließlich der dazugehörigen Angaben, der den Anforde-
rungen des § 162 AktG entspricht. Die gesetzlichen Vertreter und der Aufsichtsrat sind auch 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung 
eines Vergütungsberichts, einschließlich der dazugehörigen Angaben, zu ermöglichen, der frei 
von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Angaben ist. 

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers 

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfung ein Urteil zu diesem Vergütungs-
bericht, einschließlich der dazugehörigen Angaben, abzugeben. Wir haben unsere Prüfung 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Danach haben wir die Berufspflichten 
einzuhalten und die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass hinreichende Sicherheit 
darüber erlangt wird, ob der Vergütungsbericht, einschließlich der dazugehörigen Angaben, 
frei von wesentlichen falschen Angaben ist. 

Eine Prüfung umfasst die Durchführung von Prüfungshandlungen, um Prüfungsnachweise für 
die im Vergütungsbericht enthaltenen Wertansätze einschließlich der dazugehörigen Angaben 
zu erlangen. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des 
Wirtschaftsprüfers. Dies schließt die Beurteilung der Risiken wesentlicher – beabsichtigter 
oder unbeabsichtigter – falscher Angaben im Vergütungsbericht einschließlich der dazugehö-
rigen Angaben ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Wirtschaftsprüfer das 
interne Kontrollsystem, das relevant ist für die Aufstellung des Vergütungsberichts einschließ-
lich der dazugehörigen Angaben. Ziel hierbei ist es, Prüfungshandlungen zu planen und 
durchzuführen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht, ein Prü-
fungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Unternehmens abzugeben. Eine 
Prüfung umfasst auch die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der 
Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern und dem Aufsichtsrat ermittelten geschätz-
ten Werte in der Rechnungslegung sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Vergü-
tungsberichts, einschließlich der dazugehörigen Angaben. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 
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Prüfungsurteil 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 ein-
schließlich der dazugehörigen Angaben in allen wesentlichen Belangen den Rechnungsle-
gungsbestimmungen des § 162 AktG. 

Sonstiger Sachverhalt – Formelle Prüfung des Vergütungsberichts 

Die in diesem Prüfungsvermerk beschriebene inhaltliche Prüfung des Vergütungsberichts 
umfasst die von § 162 Abs. 3 AktG geforderte formelle Prüfung des Vergütungsberichts, ein-
schließlich der Erteilung eines Vermerks über diese Prüfung. Da wir ein uneingeschränktes 
Prüfungsurteil über die inhaltliche Prüfung des Vergütungsberichts abgeben, schließt dieses 
Prüfungsurteil ein, dass die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG in allen wesentlichen 
Belangen im Vergütungsbericht gemacht worden sind. 

Hinweis zur Haftungsbeschränkung 

Dem Auftrag, in dessen Erfüllung wir vorstehend benannte Leistungen für die freenet AG er-
bracht haben, lagen die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirt-
schaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2024 
zugrunde. Durch Kenntnisnahme und Nutzung der in diesem Prüfungsvermerk enthaltenen 
Informationen bestätigt jeder Empfänger, die dort getroffenen Regelungen (einschließlich der 
Haftungsbeschränkung auf EUR 4 Mio für Fahrlässigkeit in Ziffer 9 der AAB) zur Kenntnis 
genommen zu haben, und erkennt deren Geltung im Verhältnis zu uns an. 

  

Hamburg, den 19. März 2026   

KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

  
Schmidt 
Wirtschaftsprüfer 

Rienecker 
Wirtschaftsprüferin 
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Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 

A. Grundlagen 
Der Vergütungsbericht gibt Auskunft und Erläuterung über die den aktiven und früheren 
Mitgliedern des Vorstands und den aktiven Mitgliedern des Aufsichtsrats der freenet AG 
im Geschäftsjahr 2025 gewährte und geschuldete Vergütung sowie für das Geschäftsjahr 
zugesagte Leistungen. Der Bericht entspricht den Anforderungen des § 162 AktG und 
wurde gemeinsam von Vorstand und Aufsichtsrat erstellt. 

Der Vergütungsbericht wurde einer inhaltlichen Prüfung durch den Abschlussprüfer 
unterzogen. 

Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 wurde durch die ordentliche 
Hauptversammlung der Gesellschaft am 13. Mai 2025 gebilligt. 

 
B. Angaben zum Vorstand 

 
1. Vergütungssystem 

Die Vorstandsvergütung der freenet AG setzt sich aus erfolgsunabhängigen (festen) und 
erfolgsabhängigen (variablen) Bestandteilen zusammen und umfasst folgende 
Hauptkomponenten: die Grundvergütung („Festgehalt“), die kurzfristige variable 
Vergütung („STIP“) und die langfristige aktienbasierte Vergütung („LTIP“). 
Nebenleistungen und Versorgungszusagen sind ebenfalls Teil des Vergütungssystems. 

Die Rahmenbedingungen der Vergütung der Vorstandsmitglieder wurden durch das 
Vergütungssystem gesetzt, dem die Hauptversammlung der freenet AG am 17. Mai 2018 
zugestimmt hat, im Folgenden als „Vergütungssystem 2018“ bezeichnet. Der ordentlichen 
Hauptversammlung der freenet AG war am 18. Juni 2021 ein an die Anforderungen des 
§87a AktG angepasstes neues Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder vorgelegt 
worden, das jedoch nicht die Billigung erhielt. Die mit Wirkung ab dem 1. Juni 2021 mit 
Herrn von Platen und Herrn Fromme geschlossenen Vorstandsdienstverträge entsprachen 
gleichwohl zunächst diesem Vergütungssystem, das im Folgenden als „Vergütungssystem 
2021“ bezeichnet wird. Die Gesellschaft hat ihr Vergütungssystem im Geschäftsjahr 2022 
umfassend überarbeitet. Das überarbeitete Vorstandsvergütungssystem, das im 
Folgenden als „Vergütungssystem 2022“ bezeichnet wird, ist von der ordentlichen 
Hauptversammlung am 5. Mai 2022 gebilligt worden. 

Die Beschreibung des Vergütungssystems in den folgenden Textziffern umfasst alle diese 
Ansätze unter Hinweis auf die jeweils relevanten Elemente für einzelne 
Vorstandsmitglieder. 

 



2 
 

2. Änderungen im Vorstand im Geschäftsjahr 2025 

Christoph Vilanek hat sein Amt zum 31. Mai 2025 niedergelegt. Als sein Nachfolger wurde 
Robin Harries zum 1. Juni 2025 als Vorstandsvorsitzender (CEO) berufen. Zum 31. August 
2025 legten Stephan Esch, Rickmann von Platen, Antonius Fromme sowie Nicole 
Engenhardt-Gillé jeweils ihre Vorstandsämter nieder. Wir verweisen für weitere 
Informationen zu diesen Änderungen im Vorstand auf Textziffer 9 dieses Berichts. 

 

3.  Erfolgsunabhängige Komponenten 

Die erfolgsunabhängige Vergütung besteht aus der Grundvergütung (Festgehalt) sowie 
Nebenleistungen und Versorgungszusagen. 

3.1 Grundvergütung (Festgehalt) 

Die Grundvergütung besteht aus einem erfolgsunabhängigen Festgehalt, das in gleichen 
Monatsraten ausgezahlt wird. Es bleibt im Regelfall während der Laufzeit des Vertrages 
unverändert.  

3.2 Nebenleistungen 

Die Gesellschaft stellt jedem Vorstandsmitglied einen Dienstwagen bzw. das 
Vorstandsmitglied erhält bei Verzicht auf einen Dienstwagen den pauschalierten 
Gegenwert des ersparten Aufwands ausgezahlt. Die auf die private Nutzung anfallenden 
Steuern werden vom jeweiligen Vorstandsmitglied getragen. 

Soweit die Mitglieder des Vorstands bei Beginn der Tätigkeit einen vom Dienstsitz 
abweichenden Wohnsitz unterhalten und diesen beibehalten, können Reisekosten 
zwischen Dienst- und Wohnsitz im vertraglich geregelten Umfang erstattet werden. 

Zur Begrenzung der Höhe der Nebenleistungen wird auf Textziffer 7 „Einhaltung der 
Maximalvergütung der amtierenden Vorstandsmitglieder“ verwiesen. 

3.3 Versorgungszusagen 

Gegenüber den ehemaligen Vorstandsmitgliedern Herrn Vilanek, Herrn Esch und Herrn 
Preisig bestehen jeweils leistungsorientierte Verpflichtungen aus mittelbaren 
Pensionszusagen, wobei die Finanzierung der Versorgungsleistungen durch eine 
rückgedeckte Unterstützungskasse erfolgt. Diese Pensionszusagen wurden jeweils nach 
der Gehaltshöhe sowie der Dauer der Unternehmenszugehörigkeit festgelegt. 

Für Herrn Vilanek gelten folgende Regelungen: 

 Mit Vollendung des 60. Lebensjahres erhält Herr Vilanek eine jährliche Altersrente in 
Höhe von 2,7 Prozent des letzten jährlichen Fixgehalts für jedes angefangene 
Vertragsjahr der Vorstandstätigkeit bei der Gesellschaft, maximal jedoch 35 Prozent 
des letzten jährlichen Fixgehalts (Maximalrente). 
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 Hinterbliebenenrente für die Ehefrau beziehungsweise Lebensgefährtin in Höhe von 
60 Prozent der zuletzt bezogenen Altersrente sowie Waisenrente in Höhe von 20 
Prozent der zuletzt bezogenen Altersrente für etwaige Kinder bis zur Beendigung der 
Schul- oder Berufsausbildung, längstens jedoch bis zur Vollendung des 25. 
Lebensjahres, in einem Gesamtbetrag von höchstens dem Betrag der Maximalrente 
beziehungsweise des beim Ableben von Herrn Vilanek erreichten Werts der 
Versorgungsanwartschaft. 

Für Herrn Esch gelten folgende Regelungen: 
 Mit Vollendung des 60. Lebensjahres erhält Herr Esch eine jährliche Altersrente in 

Höhe von 2,5 Prozent des letzten jährlichen Fixgehalts für jedes angefangene 
Vertragsjahr der Vorstandstätigkeit bei der Gesellschaft oder ihrer Rechtsvorgängerin, 
der freenet.de AG, maximal jedoch 225 Tausend Euro jährlich (Maximalrente). Es 
besteht auch die Möglichkeit einer Kapitalleistung. 

 Hinterbliebenenrente für die Ehefrau beziehungsweise Lebensgefährtin in Höhe von 
60 Prozent der zuletzt bezogenen Altersrente sowie Waisenrente in Höhe von  
20 Prozent der zuletzt bezogenen Altersrente für etwaige Kinder bis zur Beendigung 
der Schul- oder Berufsausbildung, längstens jedoch bis zur Vollendung des  
27. Lebensjahres, in einem Gesamtbetrag von höchstens dem Betrag der 
Maximalrente beziehungsweise des beim Ableben von Herrn Esch erreichten Werts 
der Versorgungsanwartschaft. 

Für Herrn Preisig gelten folgende Regelungen: 

 Mit Vollendung des 60. Lebensjahres erhält Herr Preisig eine jährliche Altersrente in 
Höhe von 2,5 Prozent des letzten jährlichen Fixgehalts für jedes angefangene 
Vertragsjahr der Vorstandstätigkeit bei der freenet AG, beziehungsweise zuvor bei der 
damaligen debitel AG. Herr Preisig bezieht seit dem 1. Dezember 2022 Altersrente. Die 
jährliche Altersrente, inklusive Überschussanteile, belief sich in 2025 auf 185 Tausend 
Euro (Vorjahr: 181 Tausend Euro). 

 Hinterbliebenenrente für die Ehefrau beziehungsweise Lebensgefährtin und 
Waisenrente für etwaige Kinder bis zur Beendigung der Schul- oder Berufsausbildung, 
längstens jedoch bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, in einem Gesamtbetrag von 
maximal der Garantierente. 

 Herr Preisig erhält aus der debitel-Altersversorgung nach Vollendung des  
60. Lebensjahres eine Altersrente. Bei einer zugesagten monatlichen Altersrente in 
Höhe von 9.333 Euro erfolgt eine anteilige Berücksichtigung entsprechend der 
tatsächlichen Dienstzugehörigkeit. Sämtliche Ansprüche von Herrn Preisig, seiner 
Ehefrau oder einer bezugsberechtigten Lebensgefährtin und von Hinterbliebenen aus 
der debitel-Altersversorgung werden auf die vorgenannten Ansprüche aus dem 
Dienstvertrag bei der freenet AG angerechnet. 



4 
 

Den Vorstandsmitgliedern Herrn Harries und Herrn Arnold sowie den ehemaligen 
Vorstandsmitgliedern Herrn von Platen, Herrn Fromme sowie Frau Engenhardt-Gillé 
wurden jeweils beitragsorientierte Leistungszusagen gewährt, wobei die 
Versorgungsleistungen durch eine Lebensversicherung rückgedeckt sind. Gemäß der 
Zusage der Gesellschaft werden für Herrn Harries jährlich 200 Tausend Euro, für Herrn 
Arnold, Herrn von Platen und Herrn Fromme jeweils jährlich 100 Tausend Euro sowie für 
Frau Engenhardt-Gillé jährlich 59 Tausend Euro in eine Unterstützungskasse eingezahlt. 
Die Höhe der Versorgungsleistungen richten sich nach dem Leistungsplan der 
Unterstützungskasse und sind abhängig von der versicherungstechnischen Umsetzung der 
Versorgungsbeträge. Der Anspruch von Herrn von Platen, Herrn Fromme sowie Frau 
Engenhardt-Gillé auf die vorgenannte beitragsorientierte Leistungszusage endete bzw. 
endet jeweils mit dem Beendigungsdatum des Vorstandsdienstvertrags, mithin am 31. 
August 2025 für Herrn von Platen, am 31. Mai 2026 für Herrn Fromme sowie am 31. 
Dezember 2025 für Frau Engenhardt-Gillé. 

 

4. Erfolgsabhängige Vergütung 

Die erfolgsabhängige Vergütung der Mitglieder des Vorstands ist zum einen an die 
Leistung gekoppelt und zum anderen auf die nachhaltige Unternehmensführung 
ausgerichtet. Um beiden Zielen Rechnung zu tragen, setzt sich die erfolgsabhängige 
Vergütung aus einer Kurz- und einer Langfristkomponente zusammen: der kurzfristigen 
variablen Vergütung (STIP) und der langfristigen variablen Vergütung (LTIP). Wie hoch die 
jeweilige Komponente im Ergebnis ausfällt, ist vom Erreichen definierter Ziele abhängig. 
Werden die Ziele nicht erreicht, fallen die erfolgsabhängigen Vergütungsinstrumente 
vollständig aus. Werden die Ziele hingegen deutlich übertroffen, so ist die Auszahlung 
durch einen jeweiligen Höchstbetrag (Cap) nach oben hin begrenzt. Die Leistungskriterien 
und Zielparameter des STIP sind aus den strategischen Zielen und der operativen 
Steuerung abgeleitet und dienen damit der Entwicklung des Unternehmens. Im 
Vergütungssystem 2022 wurde die verpflichtende Aufnahme jeweils mindestens eines 
STIP-Nachhaltigkeitsziels geregelt. 

Der LTIP knüpfte bis einschließlich des Vergütungssystems 2021 im Ausgangspunkt an die 
konkrete Zielerreichung im STIP an, beruhte zudem langfristig auf der Entwicklung des 
Aktienkurses und der Erreichung eines Ergebnisziels. Der LTIP des Vergütungssystems 
2022 knüpft, unabhängig von den STIP-Zielen, an langfristig zu messende Ergebnisziele, 
Aktienkursziele und Nachhaltigkeitsziele an. Der LTIP aller relevanten Vergütungssysteme 
soll damit der langfristigen und nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens dienen. 

Die Ausgestaltung der Leistungsziele für STIP sowie LTIP steht im Einklang mit der 
Geschäftsstrategie der freenet. Die Anknüpfung an die Leistungsindikatoren, 
insbesondere den Kundenbestand, dient der langfristigen wirtschaftlichen 
Weiterentwicklung mit dem Fokus auf die Gewinnung werthaltiger Kunden. Die 
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nichtfinanziellen Leistungsziele des Vergütungssystems 2022 basieren auf den für den 
Konzern wesentlichen ESG-Kriterien, die nicht ausschließlich für die wirtschaftliche 
Zukunftsfähigkeit, sondern auch für die nachhaltige Entwicklung relevant sind. 

Mit dem LTIP berücksichtigt ein wesentlicher Teil der variablen Vergütung längerfristig 
erbrachte Leistungen mit zeitlich verzögerter Auszahlung und bildet die absolute und (ab 
dem Vergütungssystem 2022) auch die relative Entwicklung der freenet Aktie ab. Auch 
dies dient der langfristigen, nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens. 

4.1 Kurzfristige variable Vergütung (STIP) 

Die kurzfristige variable Vergütung (STIP) besteht aus einer jahresbezogenen 
erfolgsabhängigen, von der Erreichung verschiedener Ziele für das jeweilige Geschäftsjahr 
abhängigen Barvergütung. Der bei einer Zielerreichung von 100 Prozent erdiente Betrag 
wird bei Abschluss des Vorstandsdienstvertrages für alle den Vorstandsdienstvertrag 
umfassenden Jahre konkret festgelegt („erwartete variable Vergütung“ bzw. 
„Zielvergütung“).  

Der Aufsichtsrat legt die konkreten Leistungskriterien und im Falle mehrerer strategischer 
Ziele deren Gewichtung jeweils vor Beginn des Geschäftsjahres für dieses Geschäftsjahr 
unter Berücksichtigung der jeweiligen Unternehmensplanung fest. Dies soll die 
fortlaufende Umsetzung der strategischen und operativen Anforderungen sicherstellen, 
die für die langfristige Entwicklung des Unternehmens von wesentlicher Bedeutung ist. 

Für jedes Leistungskriterium besteht ein Zielerreichungskorridor von einer quantitativ 
definierten Minimal- bis zu einer quantitativ definierten Maximalausprägung. Zwischen 
Minimal- und Maximalausprägung wird eine ebenfalls quantifizierte Größe als  
100 Prozent-Zielerreichung (Zielgröße) festgelegt. Dieser Zielgröße wird die im 
Vorstandsdienstvertrag festgelegte erwartete variable Vergütung des STIP zugeordnet. 
Wird die Minimalausprägung verfehlt, beträgt die auf das jeweilige Leistungskriterium 
entfallende variable Vergütung 0 Prozent der erwarteten variablen Vergütung. Wird die 
Maximalausprägung erreicht oder übertroffen, beträgt die auf das jeweilige 
Leistungskriterium entfallende variable Vergütung 150 Prozent der erwarteten variablen 
Vergütung (Cap der variablen Vergütung). Bei einer Zielerreichung zwischen Minimal- und 
Maximalausprägung wird die hierauf entfallende variable Vergütung durch lineare 
Interpolation ermittelt. Es kann vorgesehen werden, dass bestimmte im Geschäftsjahr 
eintretende Änderungen der Grundlagen für einzelne Leistungskriterien unberücksichtigt 
bleiben oder zu Anpassungen führen, zum Beispiel dass der Hinzuerwerb eines 
wesentlichen Unternehmens im laufenden Geschäftsjahr bei der Ermittlung des 
Unternehmensergebnisses unberücksichtigt bleibt. 
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Die Erreichung der jeweiligen definierten Ziele wird durch den Aufsichtsrat jeweils nach 
der Billigung des Konzernabschlusses für das abgelaufene Geschäftsjahr festgestellt. Unter 
Berücksichtigung der Gewichtung der einzelnen Leistungskriterien und der tatsächlichen 
Zielerreichung ergibt sich dann unter Anwendung der vorstehend beschriebenen 
Methodik der jeweilige Auszahlungsbetrag des STIP für das abgelaufene Geschäftsjahr. Für 
die Auszahlung war bis einschließlich des Vergütungssystems 2021 vorgesehen, dass ein 
Teilbetrag von 70 Prozent des jeweiligen STIP Auszahlungsbetrags für 100 Prozent 
Zielerreichung bereits unterjährig als Abschlagszahlung geleistet wird. Nach Feststellung 
der tatsächlichen Zielerreichung wurde die Abschlagszahlung gegen die endgültig erdiente 
Vergütung aus dem STIP verrechnet bzw. ist (bei Überzahlung) zurückzuzahlen. Diese 
Systematik hatte nur noch für das Vorjahr 2024 für Herrn Esch Gültigkeit. 

Das Vergütungssystem 2022 sieht im Grundsatz eine Gewichtung des EBITDA-Ziels mit  
40 Prozent, des Kundenbestands-Ziels mit 30 Prozent sowie der auf eine Anzahl von eins 
bis drei festgelegten strategischen Ziele mit insgesamt 30 Prozent vor. Die Gewichtung der 
strategischen Ziele kann hiervon abweichend (auch für einzelne Geschäftsjahre) zwischen 
20 Prozent und 50 Prozent betragen – in diesem Falle ändert sich die Gewichtung der 
Leistungskriterien EBITDA und Kundenbestand (unter Beibehaltung des Verhältnisses 
zueinander) entsprechend.  

Grafik 1: Inhalt und Gewichtung der Leistungskriterien des STIP im Vergütungssystem 
2022 

Die strategischen Ziele des Vergütungssystems 2022 müssen auf eine besonders 
nachhaltige und langfristige Unternehmensentwicklung ausgerichtet sein. Dabei bezieht 
der Aufsichtsrat stets nichtfinanzielle Themen aus dem Bereich ESG (Environment, Social, 
Governance; ESG-Ziele) ein und wählt die diesbezüglichen strategischen Ziele jeweils aus 
den Kategorien Betrieblicher Umweltschutz, Mitarbeiter, Kundenbelange, Compliance 
und Integrität, Digitale Verantwortung sowie Lieferkette und menschenrechtliche Sorgfalt 
aus. 
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Im Vergütungssystem 2022 ist ferner geregelt, dass der Aufsichtsrat bei Pflicht- oder 
Compliance-Verstößen die STIP-Auszahlungsansprüche überprüfen und gegebenenfalls 
reduzieren oder zurückfordern kann (Claw-Back). 

4.2 Langfristige variable Vergütung (LTIP) 

Durch die nachfolgend beschriebenen LTIP-Programme werden die jeweils daran 
teilnehmenden Mitglieder des Vorstands am langfristigen und nachhaltigen Erfolg der 
Unternehmensentwicklung beteiligt, so dass für sie eine besondere langfristig 
ausgerichtete Anreizwirkung besteht. Aufgrund unterschiedlicher Zeitpunkte der 
erstmaligen Bestellung bzw. Neubestellung nehmen die Mitglieder des Vorstands an 
verschiedenen Programmen im Rahmen des LTIP teil (siehe bereits Textziffer 1). Darauf 
wird im Folgenden im Einzelnen eingegangen. 

Sämtlichen Programmen des LTIP ist gemeinsam, dass den Mitgliedern des Vorstands über 
einen mehrjährigen Bemessungszeitraum jährlich aktienbasierte Vergütungen in Form 
virtueller Aktien auf virtuellen Konten zugeteilt werden. Eine Auszahlung aus den 
virtuellen Aktien kann jeweils erst nach einer mehrjährigen Performance-Periode und 
somit nach Ablauf einer entsprechenden Haltefrist erfolgen, wenn die jeweiligen weiteren 
Auszahlungsbedingungen erfüllt sind. Die Höhe der Barauszahlung wird in Abhängigkeit 
vom jeweiligen Stand des Aktienkurses unter Berücksichtigung der zwischenzeitlichen 
Dividendenzahlungen sowie von der Erreichung definierter Ziele ermittelt.  

Anlässlich der Verlängerung der jeweiligen Dienstverträge (mit Herrn Vilanek ab 1. Januar 
2019 sowie mit Herrn Esch ab 1. Januar 2020) sowie der jeweiligen erstmaligen Bestellung 
zum Vorstand (für Herrn von Platen sowie Herrn Fromme jeweils zum 1. Juni 2018, für 
Herrn Arnold zum 1. Januar 2019) sind mit den genannten Mitgliedern des Vorstands 
Vereinbarungen zu den Dienstverträgen geschlossen worden, die jeweils eine neue LTIP-
Beteiligung zusagen (im Folgenden als „Programm 3“ bezeichnet). Aus dem Programm 3 
wurden im Geschäftsjahr 2025 Herrn Vilanek 9.242 Tausend Euro (Vorjahr: 6.174 Tausend 
Euro), Herrn Arnold 1.639 Tausend Euro (Vorjahr: 1.054 Tausend Euro), Herrn Esch  
2.965 Tausend Euro (Vorjahr: 0), Herrn von Platen 2.195 Tausend Euro (Vorjahr:  
1.055 Tausend Euro) sowie Herrn Fromme 1.319 Tausend Euro (Vorjahr: 1.769 Tausend 
Euro) gewährt bzw. geschuldet, siehe auch unsere Ausführungen weiter unten zu 
Programm 3. 

Anlässlich der Verlängerung der jeweiligen Dienstverträge ab dem 1. Juni 2021 sind mit 
Herrn von Platen sowie Herrn Fromme Vereinbarungen zu den Dienstverträgen 
geschlossen worden, die jeweils eine neue LTIP-Beteiligung zusagen (im Folgenden als 
„Programm 4“ bezeichnet). Aus dem Programm 4 fanden bisher keine Auszahlungen statt. 

Mit dem Programm 5 wurde, jeweils mit Wirkung ab dem 1. Januar 2022, den 
Vorstandsmitgliedern Herrn Arnold (anlässlich der Verlängerung seines Dienstvertrages) 
sowie Herrn Platen und Herrn Fromme (jeweils anlässlich der Anpassung des ab dem  
1. Juni 2021 laufenden verlängerten Dienstvertrages an das Vergütungssystem 2022) neue 
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LTIP-Beteiligungen zugesagt. Frau Engenhardt-Gillé wurden in diesem Programm LTIP-
Beteiligungen mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 anlässlich ihrer erstmaligen Bestellung 
zum Vorstandsmitglied zugesagt. Herrn Vilanek wurden im Rahmen des Programms 5 
anlässlich der Verlängerung seiner Vorstandsbestellung mit Wirkung ab dem 1. Januar 
2024 LTIP-Beteiligungen zugesagt. Herrn Harries wurden anlässlich seiner Bestellung zum 
Mitglied und Vorsitzenden des Vorstands mit Wirkung ab dem 1. Juni 2025 LTIP-
Beteiligungen des Programms 5 zugesagt. Auch aus dem Programm 5 kam es bisher noch 
zu keinen Auszahlungen. 

 

Programm 3 

Mit dem Programm 3 wurde, zusätzlich zur jährlichen Zielvereinbarung, entsprechend zur 
Laufzeit der Dienstverträge eine auf fünf Jahre (betrifft Herrn Vilanek und Herrn Esch) 
beziehungsweise auf drei Jahre (betrifft Herrn Arnold, Herrn von Platen sowie Herrn 
Fromme) ausgelegte Zielvereinbarung geschlossen, die die Zielerreichung aus der 
jeweiligen jährlichen variablen Vergütung der Geschäftsjahre 2019 bis 2023 (für Herrn 
Vilanek), der Geschäftsjahre 2020 bis 2024 (für Herrn Esch), der Geschäftsjahre 2019 bis 
2021 (für Herrn Arnold) sowie der Geschäftsjahre 2018 (anteilig ab Vorstandsbestellung, 
mithin ab 1. Juni 2018) bis 2021 (anteilig bis zum Ende der Laufzeit des Dienstvertrags am 
31. Mai 2021) (für Herrn von Platen und Herrn Fromme) zum Zielparameter erklärt.  

Für das Programm 3 wurde im Dienstvertrag pro Berechtigtem ein Basisbetrag als 
Zielvergütung festgelegt, der nach Maßgabe der Zielerreichung je Geschäftsjahr wie 
nachfolgend näher beschrieben in ein virtuelles Konto für das jeweilige Vorstandsmitglied 
als Positivbetrag eingebucht und nach Eintritt der weiteren Auszahlungsbedingungen (wie 
unten näher ausgeführt), je nach weiterer Wertentwicklung, ausgezahlt wird. Für die 
Berechtigten wurden als Zielvergütung Basisbeträge von in Summe 1.650 Tausend Euro 
(davon 650 Tausend Euro für Herrn Vilanek sowie jeweils 250 Tausend Euro für die Herren 
Esch, Arnold, von Platen und Fromme) pro vollem Geschäftsjahr festgelegt. 

Beträgt der Zielerreichungsgrad der jährlichen variablen Zielvereinbarung (STIP) für ein 
Geschäftsjahr 100 Prozent, so werden 100 Prozent (als Basisbetragsmultiplikator) des 
Basisbetrags in das virtuelle LTIP-Konto eingestellt. Maximal (bei einem 
Zielerreichungsgrad von 125 Prozent oder mehr) werden 150 Prozent des Basisbetrags in 
das virtuelle Konto eingestellt. Bei einem Zielerreichungsgrad von weniger als 70 Prozent 
werden für das betreffende Geschäftsjahr keine virtuellen Aktien eingestellt. Bei einer 
Zielerreichung zwischen 70 und 125 Prozent erfolgt eine entsprechende lineare 
Interpolation jeweils zum 100-Prozentwert.  

Der jeweilige auf dem virtuellen Konto stehende Betrag (genannt der „Zuteilungsbetrag“ 
für den jeweiligen Zielzeitraum als Produkt aus Basisbetrag und dem jeweiligen 
vorstehend beschriebenen Basisbetragsmultiplikator) wird durch Division mit dem 
maßgeblichen Aktienkurs in die Einbuchungszahl an virtuellen Aktien umgerechnet. 
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Maßgeblicher Aktienkurs ist dabei der durchschnittliche Xetra-Schlusskurs aller 
Börsenhandelstage in den zwölf Monaten des jeweiligen Zielzeitraums, also des jeweils 
abgelaufenen Geschäftsjahres. Ungeachtet der vorstehenden Division ist die 
Einbuchungszahl in jedem Einzelfall auf jährlich 100.000 (für Herrn Vilanek) bzw. jährlich 
jeweils 40.000 virtuelle Aktien (für die Herren Esch, Arnold, von Platen und Fromme) 
begrenzt. 

Die vorstehend beschriebenen Erläuterungen sind in folgender Grafik nochmals 
zusammengefasst: 

 
Grafik 2: Ermittlung der Einbuchungszahl im Programm 3 

Für sämtliche Auszahlungen aus dem Programm gilt: ein Anspruch auf Auszahlungen aus 
dem LTIP-Konto entsteht nur, nach Beachtung der Haltefristen sowie Ausübungsfristen, 
wenn und soweit ein bestimmtes langfristiges EBT-Ziel erreicht ist. Als EBT ist dabei jeweils 
der Gewinn vor Steuern gemäß des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses, 
bereinigt um Einmaleffekte sowie Effekte des anorganischen Wachstums, definiert. Der 
hierfür maßgebliche Vergleichswert ist für alle vom Programm 3 begünstigten 
Vorstandsmitglieder - außer Herrn Esch - das Konzern-EBT des Geschäftsjahres 2022 sowie 
für Herrn Esch das Konzern-EBT des Geschäftsjahres 2023. Wird das Konzern-EBT-Ziel 
punktgenau erreicht, bleibt es bei der wie vorstehend beschrieben über mehrere Jahre 
eingebuchten Anzahl der virtuellen Aktien. Wird das EBT-Ziel über- oder unterschritten, 
wird die eingebuchte Anzahl der virtuellen Aktien bei einer Zielerreichung von 105 Prozent 
oder mehr maximal verdoppelt bzw. bei einer Zielerreichung von 90 Prozent oder weniger 
auf Null gesetzt. Zwischen den genannten EBT-Zielerreichungsgraden wird jeweils linear 
interpoliert. Das Vorstandsmitglied kann die Auszahlung des sich danach ergebenden 
Auszahlungsbetrags jeweils frühestens mit Feststellung der Erreichung des EBT-Ziels (für 
alle berechtigten Vorstandsmitglieder außer Herrn Esch Anfang 2023; für Herrn Esch 
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Anfang 2024) verlangen, jedoch nicht vor Ablauf der Haltefrist für die jeweilige 
Einbuchungszahl.  

Zur Haltefrist: Die jeweilige Einbuchungszahl muss grundsätzlich drei Jahre ab dem 1. Januar 
des Jahres, in dem die Einbuchung der virtuellen Aktien in das virtuelle LTIP-Konto erfolgt ist, 
vom Vorstandsmitglied gehalten werden. Wird der Dienstvertrag nach Ablauf der regulären 
Vertragslaufzeit nicht verlängert, endet die Haltefrist abweichend hiervon für Herrn Vilanek, 
Herrn Esch und Herrn Arnold spätestens 18 Monate nach dem vorletzten Zielzeitraum 
innerhalb der Vertragslaufzeit (also sechs Monate nach dem Ende der regulären 
Vertragslaufzeit) bzw. für Herrn von Platen und Herrn Fromme spätestens 18 Monate nach 
dem letzten vollen Zielzeitraum innerhalb der Vertragslaufzeit (also 13 Monate nach dem 
Ende der regulären Vertragslaufzeit). Im Geschäftsjahr 2025 wurde ein Aufhebungsvertrag mit 
Herrn Vilanek geschlossen. In diesem Zuge wurde festgelegt, dass die Haltefrist für alle 
Tranchen des Programms 3 von Herrn Vilanek zum 30. Juni 2025 endeten. In den mit Herrn 
Esch, Herrn von Platen sowie Herrn Fromme in 2025 geschlossenen Aufhebungsverträgen zur 
Beendigung der jeweiligen Vorstandsdienstverträge wurden zur Haltefrist des Programms 3 
jeweils keine von der oben dargestellten Regelung abweichenden Vereinbarungen getroffen. 

Zur Ausübungsfrist: Das Vorstandsmitglied ist nach Ablauf der jeweiligen Haltefrist, jedoch 
frühestens nach Feststellung der Erreichung des EBT-Ziels, binnen einer Frist von zwei Jahren 
berechtigt, die Leistung des Auszahlungsbetrags zu verlangen. Die Auszahlung kann dabei 
auch in Teilbeträgen verlangt werden. Soweit eine Auszahlung nicht oder nicht fristgerecht 
verlangt wird, verfallen die betreffenden virtuellen Aktien. 

Der jeweils maximal auszahlbare Betrag entspricht der nach vorstehenden Grundsätzen 
ermittelten Zahl der auszahlbaren virtuellen Aktien, multipliziert mit dem Auszahlungsfaktor, 
zuzüglich des Dividendenbetrags. Der Auszahlungsfaktor ist dabei der durchschnittliche Xetra-
Schlusskurs aller Börsenhandelstage in den zwölf Monaten vor dem Tag des 
Auszahlungsverlangens. Das Mitglied des Vorstands kann daher während der Ausübungsfrist 
durch Nichtausübung von virtuellen Aktien weiterhin an der Aktienkurssteigerung 
partizipieren, trägt in dieser Zeit aber auch das Risiko eines Wertverlustes. Der 
Auszahlungsfaktor ist ungeachtet der Börsenkursentwicklung in jedem Fall auf den Betrag von 
50 Euro begrenzt (Cap). Der Dividendenbetrag ist dabei die Summe der Beträge der jeweiligen 
Bruttodividende je Aktie, die im Zeitraum zwischen dem Beginn der Haltefrist für die jeweilige 
Einbuchungszahl und dem Tag des Auszahlungsverlangens ausgeschüttet wurde, multipliziert 
mit der Anzahl der auszahlbaren virtuellen Aktien. Bei dieser Berechnung des 
Dividendenbetrags darf ein Betrag von 20 Euro je auszahlbarer virtueller Aktie jedoch nicht 
überschritten werden (Dividendencap). Für Herrn Vilanek sowie Herrn Esch ist das letzte vom 
Programm 3 begünstigte Geschäftsjahr des Dienstvertrages (für Herrn Vilanek 2023, für Herrn 
Esch 2024) dem Jahr des EBT-Ziels (für Herrn Vilanek 2022, für Herrn Esch 2023) zeitlich 
nachgelagert. Für dieses jeweils letzte Geschäftsjahr wird die Einbuchung von virtuellen Aktien 
in Abhängigkeit der Erreichung des EBT-Ziels festgelegt; eine Auszahlung für dieses letzte 
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Geschäftsjahr ist nur möglich, wenn das EBT dieses letzten Geschäftsjahrs das EBT des 
Vorjahres (also des Jahres des EBT-Ziels) um mindestens 1,5 Prozent übersteigt. 

 

Grafik 3: Bedingungen zur Auszahlung im Programm 3 

Im Falle der vorzeitigen Beendigung des Dienstverhältnisses greifen separate Regelungen 
(in Textziffer 8 dargestellt). 

Es gelten die marktüblichen Regelungen des Verwässerungsschutzes, d. h. für Fälle, wie 
z.B. jene eines Aktiensplits, der Zusammenlegung von Aktien oder einer Kapitalerhöhung 
aus Gesellschaftsmitteln mit Ausgabe neuer Aktien wird die jeweilige Anzahl der virtuellen 
Aktien im virtuellen LTIP-Konto entsprechend angepasst. 

Die Entwicklung des Bestandes an virtuellen Aktien des Programms 3 im Geschäftsjahr 
2025 sowie im Vorjahr 2024 geht aus nachfolgender Übersicht hervor: 

 

Programm 3 Bestand 
virtuelle Aktien 

01.01.2025

Zuführung Abgang 
durch 

Auszahlung

Bestand 
virtuelle 
Aktien 

31.12.2025
Chris toph Vi lanek 262.586 0 262.586 0
Ingo Arnold 78.804 0 42.832 35.972
Stephan Esch 143.826 25.512 78.804 90.534
Rickmann von 
Platen 57.820 0 57.820 0
Antonius  Fromme 35.034 0 35.034 0

578.070 25.512 477.076 126.506

Programm 3 Bestand 
virtuelle Aktien 

01.01.2024

Zuführung Abgang 
durch 

Auszahlung

Bestand 
virtuelle 
Aktien 

31.12.2024

Chris toph Vi lanek 379.752 83.156 200.322 262.586
Ingo Arnold 113.018 0 34.214 78.804
Stephan Esch 55.922 87.904 0 143.826
Rickmann von 
Platen 112.704 0 54.884 57.820
Antonius  Fromme 102.704 0 67.670 35.034

764.100 171.060 357.090 578.070
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Die Zuführung in 2025 erfolgte für das Geschäftsjahr 2024. Die Zuführung in 2024 erfolgte 
für das Geschäftsjahr 2023 sowie betreffend Herrn Esch zusätzlich für die vorhergehenden 
durch das Programm begünstigten Geschäftsjahre (hier: 2020 bis 2022) aufgrund der 
Verdopplung der Anzahl der virtuellen Aktien durch die maximale Erreichung des EBT-Ziels 
für 2023.  

Angaben zu aus dem Programm 3 den Herren Vilanek, Arnold, von Platen und Fromme im 
Geschäftsjahr 2025 sowie im Vorjahr gewährten bzw. geschuldeten Bezüge finden sich 
unter Textziffer 4. 

 

Programm 4 

Im Programm 4 wurde mit den Herren von Platen und Fromme, wiederum zusätzlich zur 
jährlichen Zielvereinbarung, ursprünglich eine entsprechend zur Laufzeit der neuen 
Dienstverträge eine auf fünf Jahre ausgelegte Zielvereinbarung geschlossen, die die 
Zielerreichung aus der jeweiligen jährlichen variablen Vergütung der Geschäftsjahre 2021 
(anteilig ab erneuter Vorstandsbestellung, mithin ab 1. Juni 2021) bis 2026 (anteilig bis 
zum 31. Mai 2026) zum Zielparameter erklärt. Aufgrund der Überführung der 
Vorstandsdienstverträge von Herrn von Platen und Herrn Fromme in das 
Vergütungssystem 2022 und der damit zusammenhängenden Gewährung des Programms 
5 ab dem 1. Januar 2022 an Herrn von Platen und Herrn Fromme (siehe dazu auch unsere 
nachstehenden Ausführungen zu Programm 5) wurde das Programm 4 verkürzt – 
nunmehr stellt nur noch die STIP-Vergütung für den Zeitraum vom 1. Juni 2021 bis  
31. Dezember 2021 den Zielparameter dar. 

Für die Berechtigten wurden als Zielvergütung Basisbeträge von jeweils 169 Tausend Euro 
für den Zielzeitraum 1. Juni 2021 bis 31. Dezember 2021 festgelegt.  

Die Grundzüge und Ausübungsbedingungen des Programms 4 entsprechen prinzipiell 
jenen des vorstehend erläuterten Programms 3. Gegenüber dem Programm 3 ist die 
Haltefrist von drei Jahren jedoch auf vier Jahre erhöht worden. Eine Begrenzung der 
jährlichen Einbuchungszahl, ein Dividendencap sowie ein maximaler Auszahlungsfaktor 
sind jeweils nicht festgelegt – stattdessen ist jedoch der Auszahlungsbetrag aus dem 
Programm 4 insgesamt (bezogen auf die Laufzeit des Dienstvertrages, nicht auf einzelne 
Jahre der Auszahlung) auf 400 Prozent des Basisbetrags des Programms 4 begrenzt.  

Der für das EBT-Ziel maßgebliche Vergleichswert ist das Konzern-EBT des Geschäftsjahres 
2025.  

Für das Programm 4 wurden Herrn von Platen und Herrn Fromme im Geschäftsjahr 2022 
erstmals virtuelle Aktien eingebucht, und zwar jeweils 12.170 Stück. Aufgrund der 
Erreichung des maximalen EBT-Ziels (200%) für 2025 wird von einer Verdoppelung dieser 
Stückzahl auf 24.340 Stück ausgegangen, jedoch war zum Berichtszeitpunkt das EBT-Ziel 
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2025 noch nicht durch Billigung des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2025 final 
festgestellt. 

 

Programm 5 

Mit dem Programm 5 wurden im Rahmen der Einführung des neuen 
Vorstandsvergütungssystems im Geschäftsjahr 2022 den Vorstandsmitgliedern Arnold, 
von Platen und Fromme neue langjährige variable Gehaltsbestandteile zugesagt, und zwar 
für Herrn Arnold vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2025 sowie für die Herren von 
Platen und Fromme jeweils vom 1. Januar 2022 bis 31. Mai 2026. Frau Engenhardt-Gillé 
wurden in diesem Programm anlässlich ihrer erstmaligen Bestellung zum 
Vorstandsmitglied ab dem 1. Januar 2023 langjährige variable Gehaltsbestandteile 
zugesagt, und zwar für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2025. Anlässlich 
der Verlängerung seines Dienstvertrags mit Wirkung ab dem 1. Januar 2024 wurden Herrn 
Vilanek im Programm 5 langjährige Gehaltsbestandteile zugesagt. Diese beziehen sich auf 
den Zeitraum bis zum Ausscheiden von Herrn Vilanek, längstens bis zum 31. Dezember 
2025. Anlässlich der Verlängerung seines Dienstvertrags mit Wirkung ab dem 1. Januar 
2025 wurden Herrn Esch im Programm 5 langjährige Gehaltsbestandteile zugesagt, welche 
sich auf den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2029 beziehen. 

Anlässlich seiner Bestellung zum Vorstandsmitglied und Vorstandsvorsitzenden mit 
Wirkung ab dem 1. Juni 2025 wurden Herrn Harries im Programm 5 langjährige 
Gehaltsbestandteile zugesagt. 

Für das Programm 5 wurde im Dienstvertrag pro Berechtigtem ein Basisbetrag als 
Zielvergütung festgelegt, der nach Maßgabe der nachstehend erläuterten 
Zielerreichungen in ein virtuelles Konto für das jeweilige Vorstandsmitglied als 
Positivbetrag eingebucht und nach Eintritt der weiteren Auszahlungsbedingungen, je nach 
weiterer Wertentwicklung, ausgezahlt wird. Die Einbuchung virtueller Aktien auf dem 
LTIP-Konto erfolgt jährlich (pro Jahr eine LTIP-Tranche) zu Beginn der Performanceperiode 
der jeweiligen LTIP-Tranche. Dabei beginnt die Performanceperiode einer LTIP-Tranche 
jeweils am 1. Januar (für die Herren Arnold, von Platen und Fromme erstmals am 1. Januar 
2022, für Frau Engenhardt-Gillé erstmals am 1. Januar 2023, für Herrn Vilanek erstmals am 
1. Januar 2024 sowie für Herrn Harries und Herrn Esch erstmals zum 1. Januar 2025, wobei 
Herrn Harries die in 2025 ausgegebene Tranche zeitanteilig ab dem 1. Juni 2025 zum 
Dienstvertragsbeginn gewährt wurde) und dauert vier Jahre. Die LTIP-Tranche, die den 
Berechtigten beispielsweise zum 1. Januar 2023 eingebucht wurde, endet mit Ablauf des 
31. Dezember 2026 und wird als „Tranche 2023/2026“ bezeichnet.  

Gemäß dem Zuflussprinzip wird die Tranche 2022/2025 als gewährte Vergütung erst im 
Vergütungsbericht 2026 ausgewiesen werden. 

Für die Berechtigten wurden als Zielvergütung Basisbeträge, jeweils je voller LTIP-Tranche, 
in Höhe von 750 Tausend Euro für Herrn Harries, 975 Tausend Euro für Herrn Vilanek,  
469 Tausend Euro für Herrn Arnold, 390 Tausend Euro für Herrn Esch, 435 Tausend Euro 
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für Herrn von Platen, 435 Tausend Euro für Herrn Fromme sowie 215 Tausend Euro für 
Frau Engenhardt-Gillé festgelegt. Die Anzahl der virtuellen Aktien, die dem LTIP-Konto des 
Vorstandsmitglieds jeweils im Rahmen einer LTIP-Tranche gutgeschrieben wird (die 
Anfangsanzahl virtueller Aktien) errechnet sich durch Division des Basisbetrags durch den 
„maßgeblichen Aktienkurs I“. Dabei stellt der maßgebliche Aktienkurs I den 
durchschnittlichen Xetra-Schlusskurs der freenet-Aktie an den letzten  
60 Börsenhandelstagen vor dem Beginn der betreffenden Performanceperiode dar.  

Grafik 4: Einbuchung virtueller Aktien im Programm 5 

Der Auszahlungsbetrag, auf den das Vorstandsmitglied für die jeweilige LTIP-Tranche 
Anspruch hat, berechnet sich als Produkt aus der Endzahl der virtuellen Aktien sowie dem 
„maßgeblichen Aktienkurs II“. Dabei berechnet sich die Endzahl der virtuellen Aktien aus 
der Multiplikation der Anfangszahl virtueller Aktien mit der in Prozent ausgedrückten 
Gesamtzielerreichung, auf die nachstehend näher eingegangen wird. Der maßgebliche 
Aktienkurs II ist der durchschnittliche Xetra-Schlusskurs der freenet-Aktie an den letzten 
60 Börsenhandelstagen der betreffenden Performanceperiode, zuzüglich der Summe der 
Beträge der jeweiligen Bruttodividende je Aktie, die während der Performanceperiode 
ausgeschüttet wurde.  

 

Grafik 5: Auszahlung virtueller Aktien im Programm 5 

Es sind folgende Ziele definiert: das EBT-Ziel (Gewichtung 50 Prozent), das Ziel „Relativer 
Total Shareholder Return“ (Gewichtung 30 Prozent) sowie Nachhaltigkeitsziele 
(Gewichtung 20 Prozent). Die Gesamtzielerreichung ergibt sich auf der Grundlage der 
gewichteten Zielerreichungsgrade für die einzelnen Ziele. Der Auszahlungsbetrag ist der 
Höhe nach auf einen Höchstbetrag von 250 Prozent des Basisbetrags der betreffenden 
LTIP-Tranche beschränkt. Der Auszahlungsbetrag pro Tranche ist binnen sechs Wochen 
nach Billigung des Konzernabschlusses durch den Aufsichtsrat zur Zahlung fällig.  

Als ergebnisbezogenes Ziel wird das EBT herangezogen, das der Aufsichtsrat auf Basis der 
Unternehmensplanung jährlich für jede Jahrestranche festlegt. Die EBT-Zielerreichung 
wird durch den Aufsichtsrat auf der Grundlage des sich aus dem geprüften und vom 
Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschluss für das letzte Geschäftsjahr der 
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Performanceperiode nach Bereinigung um Einmaleffekte (non-recurring items) und 
anorganische Effekte festgestellt. 

Auch über die heranzuziehenden Nachhaltigkeitsziele wird vom Aufsichtsrat jährlich für 
jede Jahrestranche entschieden. Der Aufsichtsrat wählt die ESG-Ziele jeweils aus den 
nachfolgenden - aus der Wesentlichkeitsanalyse des Unternehmens abgeleiteten - 
Kategorien aus: Mitarbeiter, Digitale Verantwortung, Kundenbelange, betrieblicher 
Umweltschutz, Compliance und Integrität sowie Lieferkette und menschenrechtliche 
Sorgfalt. Berücksichtigt wird hierbei, dass die Nachhaltigkeitsziele quantifizierbar sowie 
transparent sind, sich von den festgelegten Zielen aus dem STIP unterscheiden und den 
Vorstand zu einer nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens motivieren. 

Als aktienkursbasiertes Ziel wird der Total Shareholder Return (TSR) relativ zu geeigneten 
Referenzindizes ermittelt. Als Referenzindizes dienen zur Zeit der MDAX sowie der STOXX 
Europe 600 Telecommunications. Zur Ermittlung der Performance der freenet-Aktie zu 
den beiden Referenzindizes wird jeweils die absolute Vergleichswertentwicklung 
(Outperformance) jährlich über die vier Jahre der Performanceperiode berechnet, 
zuzüglich der in diesem Zeitraum ausgezahlten und fiktiv reinvestierten Bruttodividende 
pro Aktie der freenet AG. Die absolute Outperformance wird jährlich in Prozentpunkten 
(pp) ermittelt und gemäß der Zielstaffel für den relativen TSR in die entsprechende 
jährliche Zielerreichung übersetzt. Zur Ermittlung der Gesamtzielerreichung wird der 
arithmetische Durchschnitt der jährlichen Zielerreichungen über die vierjährige 
Performanceperiode der jeweiligen Jahrestranche gebildet. 

 

Grafik 6: Relativer TSR – Illustrative Ermittlung der absoluten Outperformance gegen 
den MDAX (Programm 5) 

Um den Einfluss möglicher Einmaleffekte an einzelnen Stichtagen zu vermeiden, wird zur 
Berechnung des relativen TSR jeweils der durchschnittliche Aktienkurs der freenet-Aktie 
bzw. die durchschnittliche Wertentwicklung der jeweiligen Referenzindizes der letzten  
60 Börsenhandelstage zum relevanten Stichtag herangezogen. Die Zielerreichung des 
relativen TSRs von freenet gegen den jeweiligen Referenzindex wird jeweils in eine 
Zielerreichungsprozentzahl innerhalb einer Spanne von 0 Prozent bis 200 Prozent (dazu 
sogleich) umgerechnet. Zur Bestimmung der Gesamtzielerreichung des relativen TSR 
werden schließlich die Zielerreichungsprozentzahlen gegen beide Referenzindizes zu 
jeweils 50 Prozent gewichtet und addiert. 
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Grafik 7: Relativer TSR – Illustrative Ermittlung der Gesamtzielerreichung (Programm 5) 

Sowohl für das Ergebnisziel als auch für die Nachhaltigkeitsziele werden jährlich vom 
Aufsichtsrat zu Beginn der Performanceperiode für die jeweilige Jahrestranche 
Zielerreichungsgrade zwischen 50 Prozent und 200 Prozent sowie die dazugehörigen 
Minimal- und Maximalwerte festgelegt. Die Zielerreichungsgrade für das Aktienkursziel 
liegen zwischen 0 Prozent und 200 Prozent. Ferner beträgt der Minimalwert  
-50 Prozentpunkte (entspricht 0 Prozent Zielerreichung), der Zielwert 0 Prozentpunkte 
(entspricht 100 Prozent Zielerreichung) und der Maximalwert +50 Prozentpunkte 
(entspricht 200 Prozent Zielerreichung) der absoluten Outperformance für das 
Aktienkursziel. 

Wird der Minimalwert (Hürde) eines Ziels nicht überschritten, beträgt die Zielerreichung 
für dieses Leistungskriterium 0 Prozent. Überschreitet der tatsächliche Wert den 
definierten Maximalwert (Kappung) ist die entsprechende Zielerreichung auf 200 Prozent 
begrenzt. Zielerreichungen zwischen den definierten Ankerpunkten, also zwischen 
Minimalziel und Zielwert sowie zwischen Zielwert und Maximalwert, werden mittels 
linearer Interpolation berechnet. 

Die jeweiligen Zielerreichungen der drei Leistungskriterien des LTIP werden entsprechend 
ihrer Gewichtung addiert und so die Gesamtzielerreichung ermittelt.  
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Grafik 8: Überblick über die Parameter des Programms 5 

Im Übrigen enthält das Programm 5 übliche Verwässerungsschutzregelungen sowie die 
Möglichkeit für den Aufsichtsrat, die Anzahl der eingebuchten virtuellen Aktien nach 
vorheriger Konsultation des Vorstandsmitglieds aufgrund außerordentlicher 
Entwicklungen bis zum Ende der jeweiligen Performanceperiode/Haltefrist nach billigem 
Ermessen herabzusetzen. Bei Pflicht- oder Compliance-Verstößen kann der Aufsichtsrat 
die LTIP-Auszahlungsansprüche überprüfen und gegebenenfalls reduzieren oder 
zurückfordern (Claw-Back).  
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Die Entwicklung des Bestandes an virtuellen Aktien des Programms 5 im Geschäftsjahr 
2025 sowie im Vorjahr 2024 geht aus nachfolgender Übersicht hervor: 

 

Die vorläufige Anzahl der im Programm 5 zugeteilten virtuellen Aktien je Tranche geht aus 
nachfolgender Übersicht hervor: 

 
  

Programm 5 Bestand 
virtuelle Aktien 

01.01.2025

Zuführung Abgang 
durch 

Auszahlung

Bestand 
virtuelle 
Aktien 

31.12.2025
Robin Harries 0 15.580 0 15.580
Chris toph Vi lanek 39.634 34.722 0 74.356
Ingo Arnold 62.854 16.693 0 79.547
Stephan Esch 0 13.889 0 13.889
Rickmann von Platen 58.329 15.491 0 73.820
Antonius  Fromme 58.329 15.491 0 73.820
Nicole Engenhardt-G. 19.314 7.639 0 26.953

238.460 119.505 0 357.965

Programm 5 Bestand 
virtuelle Aktien 

01.01.2024

Zuführung Abgang 
durch 

Auszahlung

Bestand 
virtuelle 
Aktien 

31.12.2024
Chris toph Vi lanek 0 39.634 0 39.634
Ingo Arnold 43.799 19.055 0 62.854
Rickmann von Platen 40.646 17.683 0 58.329
Antonius  Fromme 40.646 17.683 0 58.329
Nicole Engenhardt-G. 10.594 8.720 0 19.314

135.685 102.775 0 238.460

Programm 5 Tranche Vorläufige Anzahl zugeteilter 
virtueller Aktien

Robin Harries 2025-2028 15.580

Chris toph Vi lanek 2024-2027 39.634

2025-2028 34.722

Ingo Arnold 2022-2025 20.647
2023-2026 23.152
2024-2027 19.055
2025-2028 16.693

Stephan Esch 2025-2028 13.889

Rickmann v. Platen 2022-2025 19.161
2023-2026 21.485
2024-2027 17.683
2025-2028 15.491

Antonius  Fromme 2022-2025 19.161
2023-2026 21.485
2024-2027 17.683
2025-2028 15.491

Nicole Engenhardt-G. 2023-2026 10.594
2024-2027 8.720
2025-2028 7.639

Total 357.965
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5. Vergütung der amtierenden Vorstandsmitglieder in den Geschäftsjahren 
2025 und 2024 

Nachstehende Tabelle zeigt die im Sinne von § 162 Abs. 1 AktG gewährte und geschuldete 
Vergütung der amtierenden Vorstandsmitglieder in den Geschäftsjahren 2025 und 2024. 
Dabei bezieht sich die ausgewiesene Vergütung jeweils auf den Zeitraum der aktiven 
Tätigkeit. Die Angaben in der Tabelle und ihr Zustandekommen werden im Anschluss an 
die Tabelle im Einzelnen erläutert sowie in der Textziffer 6 durch weitere Angaben zur 
Altersversorgung ergänzt. 

 

 

 

 

Festgehalt und Nebenleistungen 

Das im Berichtsjahr 2025 an die amtierenden Vorstandsmitglieder gewährte Festgehalt 
betrug insgesamt 2.902 Tausend Euro (Vorjahr: 3.617 Tausend Euro). An Nebenleistungen 
wurden 79 Tausend Euro (Vorjahr: 84 Tausend Euro) gewährt.  

Kurzfristige variable Vergütung: STIP und Sondergratifikationen 

Die gewährte kurzfristige variable Vergütung (STIP), auf die aktive Vorstandstätigkeit 
entfallend, betrug 1.601 Tausend Euro (Vorjahr: 2.243 Tausend Euro). Sie enthielt im 
Geschäftsjahr 2025 die für 2025 erdienten und noch nicht in 2025 gezahlten Beträge, die 
erst im Folgejahr 2026 nach Feststellung durch den Aufsichtsrat zur Auszahlung gelangen. 
Im Vorjahr 2024 enthielt die kurzfristige variable Vergütung zum einen die im 

Amtierende Vorstandsmitglieder     
Vergütung 2025 in TEUR

Robin 
Harries

rel. 
Anteil   
in %

Christoph 
Vilanek

rel. 
Anteil   
in %

Ingo 
Arnold

rel. 
Anteil   
in %

St. Esch rel. 
Anteil   
in %

Rickmann 
v. Platen

rel. 
Anteil   
in %

Antonius 
Fromme

rel. 
Anteil    
in %

Nicole   
Engenh.-

G.

rel. Anteil  
in %

Gesamt Anteil an 
Summe in %

Festgehalt 583 61,3% 500 5,0% 625 24,1% 333 9,5% 333 12,2% 333 17,9% 195 64,8% 2.902 13,2%
Nebenlei stungen 5 0,5% 7 0,1% 12 0,5% 22 0,6% 11 0,4% 12 0,6% 10 3,3% 79 0,4%
Summe erfolgsunabhängige 
Vergütung 588 61,8% 507 5,1% 637 24,6% 355 10,2% 344 12,6% 345 18,6% 205 68,1% 2.981 13,6%

Kurzfris tige variable Vergütung 
(STIP) 363 38,2% 262 2,6% 315 12,2% 175 5,0% 195 7,1% 195 10,5% 96 31,9% 1.601 7,3%
Langfri s tige variable Vergütung 
(LTIP)
   LTIP-Programm 3 0 0,0% 9.242 92,3% 1.639 63,3% 2.965 84,8% 2.195 80,3% 1.319 71,0% 0 0,0% 17.360 79,1%
   LTIP-Programm 4 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
   LTIP-Programm 5 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Summe erfolgsabhängige Vergütung 363 38,2% 9.504 94,9% 1.954 75,4% 3.140 89,8% 2.390 87,4% 1.514 81,4% 96 31,9% 18.961 86,4%

Gesamtvergütung 951 100,0% 10.011 100,0% 2.591 100,0% 3.495 100,0% 2.734 100,0% 1.859 100,0% 301 100,0% 21.942 100,0%

Amtierende Vorstandsmitglieder     
Vergütung 2024 in TEUR

Christoph 
Vilanek

rel. 
Anteil   
in %

Ingo 
Arnold

rel. 
Anteil   
in %

St. 
Esch

rel. 
Anteil   
in %

Rickmann 
v. Platen

rel. 
Anteil   
in %

Antonius 
Fromme

rel. 
Anteil   
in %

Nicole   
Engenh.-G.

rel. 
Anteil    
in %

Gesamt Anteil an 
Summe in 

%
Festgehal t 1.200 14,8% 625 30,4% 500 61,5% 500 26,2% 500 19,1% 292 62,0% 3.617 22,6%
Nebenlei s tungen 18 0,2% 12 0,6% 19 2,3% 16 0,8% 8 0,3% 11 2,3% 84 0,5%
Summe erfolgsunabhängige 
Vergütung 1.218

15,0%
637

31,0%
519

63,8%
516

27,0%
508

19,4%
303

64,3%
3.701 23,1%

Kurzfri s tige variable Vergütung 
(STIP) 734 9,0% 367 17,8% 294 36,2% 340 17,8% 340 13,0% 168 35,7% 2.243 14,0%
Langfris tige variable Vergütung 
(LTIP)
   LTIP-Programm 3 6.174 76,0% 1.054 51,2% 0 0,0% 1.055 55,2% 1.769 67,6% 0 0,0% 10.052 62,8%
   LTIP-Programm 4 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
   LTIP-Programm 5 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Summe erfolgsabhängige Vergütung 6.908 85,0% 1.421 69,0% 294 36,2% 1.395 73,0% 2.109 80,6% 168 35,7% 12.295 76,9%

Gesamtvergütung 8.126 100,0% 2.058 100,0% 813 100,0% 1.911 100,0% 2.617 100,0% 471 100,0% 15.996 100,0%
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Geschäftsjahr 2024 für 2024 gewährten Vorauszahlungen, zum anderen die für 2024 
erdienten und noch nicht in 2024 gezahlten Beträge, die erst im Folgejahr 2025 nach 
Feststellung durch den Aufsichtsrat zur Auszahlung gelangten. Die Gesellschaft hat sich 
dafür entschieden, als Jahr der Gewährung für das jeweils auf einjähriger Basis ermittelte 
STIP das Geschäftsjahr anzusehen, in dem die der Vergütung zugrunde liegende Tätigkeit 
vollständig erbracht ist (für eine Übersicht nach Zahlungszuflüssen siehe die Tabelle weiter 
unten). 

Zur Ermittlung des STIP für 2025 und 2024 (Leistungskriterien, Ist-Ausprägungen, 
Zielerreichung, Zielgewichtung etc.) geben wir die nachfolgende Übersicht: 

 

*Beschreibung des ESG-Ziels für 2024 bezüglich Transformation Elektromobilität / 
Flächennutzung für Photovoltaik:  

• 0%: keine vereinbarten Vorgaben 
• 50%: Formulierung der Strategie ohne Verbindlichkeit 
• 100%: Formulierung der Strategie E-Mobilität mit bindender Wirkung (Umsetzung 

in Richtlinien) 
• 150%: Verbindlicher Stufenplan zur ausschließlichen Nutzung von E-Motoren ab 

1. Januar 2030, erste Projektumsetzung einer Photovoltaik-Anlage 

 

Kurzfristige variable Vergütung (STIP) 2025                             
Alle Vorstände außer Robin Harries Ausprägung Ist

Ausprägung 
Zielerreichung 

50%

Ausprägung 
Zielerreichung 

100%

Ausprägung 
Zielerreichung 

150%
Zielerreichung 

in %
Gewichtung 

Ziel in %
Zielerreichung 
in % gewichtet

Leistungskriterium
Angepas stes  Konzern-EBITDA (in Mio. €) 533,6 516,1 538,1 560,1 89,9 40,0 36,0
Bestand wertha ltiger Kunden (Postpa id, freenet.tv, 
waipu.tv) in Ts d. 10.589,0 10.404,0 10.554,0 10.704,0 111,8 30,0 33,5
Strategi scher Ums atz (Digi ta l  Li festyle, Advertis ing-
Umsatz waipu.tv) (in Mio. €) 213,9 201,0 221,0 241,0 81,3 20,0 16,3
ESG: Prozents atz der Mitarbeiter, die an den jährl ichen 
Jahres entwicklungs ges prächen tei lgenommen haben (in 
%) 99,7 93,4 95,6 98,0 150,0 10,0 15,0

100,8

Kurzfristige variable Vergütung (STIP) 2025                             
Robin Harries Ausprägung Ist

Ausprägung 
Zielerreichung 

50%

Ausprägung 
Zielerreichung 

100%

Ausprägung 
Zielerreichung 

150%
Zielerreichung 

in %
Gewichtung 

Ziel in %
Zielerreichung 
in % gewichtet

Leistungskriterium
Angepas stes  Konzern-EBITDA (in Mio. €) 1.6.25 bi s  31.12.25 325,2 308,3 321,4 334,6 114,3 40,0 45,7
Bestand wertha ltiger Kunden (Postpa id, freenet.tv, 
waipu.tv) in Ts d. 10.589,0 10.216,0 10.364,0 10.511,0 150,0 30,0 45,0
Strategi scher Ums atz (Digi ta l  Li festyle, Advertis ing-
Umsatz waipu.tv) (in Mio. €) 1.6.25 bi s  31.12.25 131,7 121,4 133,5 145,5 92,7 20,0 18,5
ESG: Prozents atz der Mitarbeiter, die an den jährl ichen 
Jahres entwicklungs ges prächen tei lgenommen haben (in 
%) 99,7 93,4 95,6 98,0 150,0 10,0 15,0

124,3

Kurzfristige variable Vergütung (STIP) 2024 Ausprägung Ist
Ausprägung 

Zielerreichung 
50%

Ausprägung 
Zielerreichung 

100%

Ausprägung 
Zielerreichung 

150%
Zielerreichung 

in %
Gewichtung 

Ziel in %
Zielerreichung 
in % gewichtet

Leistungskriterium
Konzern-EBITDA (in Mio. €) 521,5 471,5 495,7 520,0 150,0 40,0 60,0
Bestand wertha ltiger Kunden (Postpa id, freenet FUNK, 
freenet Flex, freenet.tv, waipu.tv) in Tsd. 10.149,4 9.820,0 10.170,0 10.520,0 97,1 30,0 29,1
Strategi scher Ums atz (Digi ta l  Li festyle, waipu.tv B2C, 
freenet FUNK, freenet Flex) (in Mio. €) 376,7 357,4 387,1 416,9 82,5 20,0 16,5
ESG: Trans formation Elektromobi l i tät / Flächennutzung 
für Photovol ta ik * * * * 117,4 10,0 11,7

117,4
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Aus der Anwendung der erreichten Leistungskriterien ergibt sich für 2025 sowie 2024 die 
nachfolgend dargestellte gewährte STIP-Vergütung für die Zeit der aktiven 
Vorstandstätigkeit: 

 

**Aufgrund seiner Bestellung zum Mitglied und Vorsitzenden des Vorstands mit Wirkung 
zum 1. Juni 2025 wurde mit Robin Harries für 2025 eine abweichende, auf die Zeit ab  
1. Juni 2025 abstellende STIP-Vereinbarung geschlossen, aus der die oben dargestellte 
abweichende Zielerreichung von 124,3% resultiert. 

Eine Aufteilung der gewährten STIP-Vergütung nach dem Jahr des Zahlungszuflusses ist in 
der nachfolgenden Übersicht dargestellt: 

 

Im Falle von Sondergratifikationen wird als Jahr der Gewährung grundsätzlich das 
Geschäftsjahr angesehen, in dem die der Vergütung zugrundeliegende Tätigkeit 
vollständig erbracht ist. Die kurzfristige variable Vergütung enthält weder für das 
Geschäftsjahr 2025 noch für das Vorjahr 2024 gewährte bzw. geschuldete 
Sondergratifikationen. 

Die STIP-Vergütung unterliegt für das Geschäftsjahr 2025 sowie für das Vorjahr für alle 
Vorstandsmitglieder dem Vergütungssystem 2022. 

 

Langfristige variable Vergütung: LTIP 

Die Gesellschaft gibt eine LTIP-Vergütung (bezogen auf die LTIP-Programme 3 und 4) dann 
als gewährt an, wenn die entsprechende Ausübungserklärung durch den Berechtigten 
abgegeben wurde.  

Im Geschäftsjahr 2025 wurden aus dem LTIP-Programm 3 Vergütungen von insgesamt 
17.360 Tausend Euro gewährt, davon 9.242 Tausend Euro an Herrn Vilanek, 1.639 Tausend 
Euro an Herrn Arnold, 2.965 Tausend Euro an Herrn Esch, 2.195 Tausend Euro an  

Kurzfristige variable Vergütung (STIP) 2025 2025 2025 2024 2024
Zielvergütung und gewährte Vergütung pro Vorstand in T€ STIP (100%) STIP (100,8%) STIP (124,3%)** STIP (100%) STIP (117,4%)

Robin Harries** 292 363
Chris toph Vi lanek 260 262 625 734
Ingo Arnold 312 315 312 367
Stephan Esch 173 175 250 294
Rickmann von Platen 193 195 290 340
Antonius  Fromme 193 195 290 340
Nicole Engenhardt-Gi l lé 95 96 143 168

1.518 1.238 363 1.910 2.243

Kurzfristige variable Vergütung (STIP) Zahlung in 2025 Zahlbar in 2026 2025 Zahlung in 2024 Zahlung in 2025 2024
Gewährte Vergütung pro Vorstand in T€ nach Jahr der Zahlung für 2025 für 2025 Gesamt für 2024 für 2024 Gesamt

Robin Harries 0 363 363
Christoph Vi lanek 0 262 262 0 734 734
Ingo Arnold 0 315 315 0 367 367
Stephan Esch 0 175 175 175 119 294
Rickmann von Platen 0 195 195 0 340 340
Antonius  Fromme 0 195 195 0 340 340
Nicole Engenhardt-Gi l lé 0 96 96 0 168 168

0 1.601 1.601 175 2.068 2.243



22 
 

Herrn von Platen sowie 1.319 Tausend Euro an Herrn Fromme. Die entsprechenden 
Auszahlungen erfolgten sämtlich in 2025. 

Im Vorjahr waren aus dem LTIP-Programm 3 Vergütungen von insgesamt 10.052 Tausend 
Euro gewährt worden, davon 6.174 Tausend Euro an Herrn Vilanek, 1.054 Tausend Euro 
an Herrn Arnold, 1.055 Tausend Euro an Herrn von Platen sowie 1.769 Tausend Euro an 
Herrn Fromme. Die entsprechenden Auszahlungen erfolgten ebenfalls jeweils in 2024. 

Die aus dem LTIP-Programm 3 für 2025 und 2024 gewährten Vergütungen unterliegen 
jeweils dem Vergütungssystem 2018. 

Zur Anwendung der Leistungskriterien, die zu den Vergütungen für Herrn Vilanek,  
Herrn Arnold, Herrn Esch, Herrn von Platen und Herrn Fromme in 2025 geführt haben, 
geben wir die nachfolgenden Übersichten: 

 

 

LTIP-Programm 3: Auszahlungsbeträge in 2025 für Tranche 2020 Herr Arnold Herr Esch Herr v. Platen Herr Fromme
Basisbetrag (in T€) 250,0 250,0 250,0 250,0
Unternehmenszielerreichung STIP 2020 (in %) 123,2 123,2 123,2 123,2
Basisbetragsmultiplikator bei Zuteilung (in %) 146,4 146,4 146,4 146,4
Zuteilungsbetrag (in T€) 366,0 366,0 366,0 366,0
Maßgeblicher Aktienkurs bei Zuteilung (in €) 17,09 17,09 17,09 17,09
Einbuchungszahl an virtuellen Aktien bei Zuteilung 21.416 21.416 21.416 21.416
Ausprägung EBT 2022 (ohne Markenabschreibung) für Zielerreichung 100% (in Mio. €) 249,4 249,4 249,4
Ausprägung EBT 2022 (ohne Markenabschreibung) Ist (in Mio. €) 308,7 308,7 308,7
Zielerreichung EBT 2022 rechnerisch (in %) 123,8 123,8 123,8
Zielerreichung EBT 2022 maximal (in %) 105,0 105,0 105,0
Zielerreichung EBT 2022 Ist (in %) 105,0 105,0 105,0
Multiplikator EBT-Ziel 2022 (in %) 200,0 200,0 200,0
Ausprägung EBT 2023 (ohne Einmaleffekte) für Zielerreichung 100% (in Mio. €) 260,8
Ausprägung EBT 2023 (ohne Einmaleffekte) Ist (in Mio. €) 324,3
Zielerreichung EBT 2023 rechnerisch (in %) 124,4
Zielerreichung EBT 2023 maximal (in %) 105,0
Zielerreichung EBT 2023 Ist (in %) 105,0
Multiplikator EBT-Ziel 2023 (in %) 200,0
Einbuchungszahl an virtuellen Aktien nach Erreichung EBT-Ziel 2022 bzw. 2023 42.832 42.832 42.832 42.832
Davon ausgeübt in 2025 42.832 42.832 42.832 20.046
Maßgeblicher Aktienkurs bei Ausübung (in €) 29,63 29,74 29,75 29,73
Dividendenbetrag je virtuelle Aktie bei Auszahlung (in €) 8,64 8,64 8,64 8,64
Auszahlungsbetrag je virtuelle Aktien (in €) 38,27 38,38 38,39 38,37
Auszahlungsbetrag (in T€) aufgrund Ausübung im Geschäftsjahr 2025 1.639 1.644 1.644 769
davon geflossen in 2025 (in T€) 1.639 1.644 1.644 769
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LTIP-Programm 3: Auszahlungsbeträge in 2025 für Tranche 2021 Herr Vilanek Herr Esch Herr v. Platen Herr Fromme
Basisbetrag (in T€) 650,0 250,0 104,2 104,2
Unternehmenszielerreichung STIP 2021 (in %) 134,3 134,3 134,3 134,3
Basisbetragsmultiplikator bei Zuteilung (in %) 150,0 150,0 150,0 150,0
Zuteilungsbetrag (in T€) 975,0 375,0 375,0 375,0
Maßgeblicher Aktienkurs bei Zuteilung (in €) 20,85 20,85 20,85 20,85
Einbuchungszahl an virtuellen Aktien bei Zuteilung 46.763 17.986 7.494 7.494
Ausprägung EBT 2022 (ohne Markenabschreibung) für Zielerreichung 100% (in Mio. €) 249,4 249,4 249,4
Ausprägung EBT 2022 (ohne Markenabschreibung) Ist (in Mio. €) 308,7 308,7 308,7
Zielerreichung EBT 2022 rechnerisch (in %) 123,8 123,8 123,8
Zielerreichung EBT 2022 maximal (in %) 105,0 105,0 105,0
Zielerreichung EBT 2022 Ist (in %) 105,0 105,0 105,0
Multiplikator EBT-Ziel 2022 (in %) 200,0 200,0 200,0
Ausprägung EBT 2023 (ohne Einmaleffekte) für Zielerreichung 100% (in Mio. €) 260,8
Ausprägung EBT 2023 (ohne Einmaleffekte) Ist (in Mio. €) 324,3
Zielerreichung EBT 2023 rechnerisch (in %) 124,4
Zielerreichung EBT 2023 maximal (in %) 105,0
Zielerreichung EBT 2023 Ist (in %) 105,0
Multiplikator EBT-Ziel 2023 (in %) 200,0
Einbuchungszahl an virtuellen Aktien nach Erreichung EBT-Ziel 2022 bzw. 2023 93.526 35.972 14.988 14.988
Davon ausgeübt in 2025 93.526 35.972 14.988 14.988
Maßgeblicher Aktienkurs bei Ausübung (in €) 29,75 29,74 29,75 29,70
Dividendenbetrag je virtuelle Aktie bei Auszahlung (in €) 6,99 6,99 6,99 6,99
Auszahlungsbetrag je virtuelle Aktien (in €) 36,74 36,73 36,74 36,69
Auszahlungsbetrag (in T€) aufgrund Ausübung im Geschäftsjahr 2025 3.436 1.321 551 550
davon geflossen in 2025 (in T€) 3.436 1.321 551 550

LTIP-Programm 3: Auszahlungsbeträge in 2025 für Tranche 2022 Herr Vilanek
Basisbetrag (in T€) 650,0
Unternehmenszielerreichung STIP 2022 (in %) 132,8
Basisbetragsmultiplikator bei Zuteilung (in %) 150,0
Zuteilungsbetrag (in T€) 975,0
Maßgeblicher Aktienkurs bei Zuteilung (in €) 22,70
Einbuchungszahl an virtuellen Aktien bei Zuteilung 42.952
Ausprägung EBT 2022 (ohne Markenabschreibung) für Zielerreichung 100% (in Mio. €) 249,4
Ausprägung EBT 2022 (ohne Markenabschreibung) Ist (in Mio. €) 308,7
Zielerreichung EBT 2022 rechnerisch (in %) 123,8
Zielerreichung EBT 2022 maximal (in %) 105,0
Zielerreichung EBT 2022 Ist (in %) 105,0
Multiplikator EBT-Ziel 2022 (in %) 200,0
Einbuchungszahl an virtuellen Aktien nach Erreichung EBT-Ziel 2022 85.904
Davon ausgeübt in 2025 85.904
Maßgeblicher Aktienkurs bei Ausübung (in €) 29,75
Dividendenbetrag je virtuelle Aktie bei Auszahlung (in €) 5,42
Auszahlungsbetrag je virtuelle Aktien (in €) 35,17
Auszahlungsbetrag (in T€) aufgrund Ausübung im Geschäftsjahr 2025 3.021
davon geflossen in 2025 (in T€) 3.021
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Die von Herrn Fromme in 2025 getätigte Ausübung für die Tranche 2020 erfolgte in zwei 
Teilausübungen: zum einen (10.500 Stück) mit einem maßgeblichen Aktienkurs von  
29,71 Euro, zum anderen (9.546 Stück) mit einem maßgeblichen Aktienkurs von  
29,75 Euro – daraus ergibt sich ein durchschnittlicher gewichteter maßgeblicher 
Aktienkurs von 29,73 Euro. 

Zur Anwendung der Leistungskriterien, die zu den Vergütungen für Herrn Vilanek, Herrn 
Arnold, Herrn von Platen und Herrn Fromme im Geschäftsjahr 2024 geführt haben, geben 
wir die nachfolgenden Übersichten: 

 

LTIP-Programm 3: Auszahlungsbeträge in 2025 für Tranche 2023 Herr Vilanek
Basisbetrag (in T€) 650,0
Unternehmenszielerreichung STIP 2023 (in %) 130,2
Basisbetragsmultiplikator bei Zuteilung (in %) 150,0
Zuteilungsbetrag (in T€) 975,0
Maßgeblicher Aktienkurs bei Zuteilung (in €) 23,45
Einbuchungszahl an virtuellen Aktien bei Zuteilung 41.578
Ausprägung EBT 2023 (ohne Einmaleffekte) für Zielerreichung 100% (in Mio. €) 307,7
Ausprägung EBT 2022 (ohne Einmaleffekte) Ist (in Mio. €) 324,3
Zielerreichung EBT 2023 rechnerisch (in %) 105,4
Zielerreichung EBT 2023 maximal (in %) 105,0
Zielerreichung EBT 2023 Ist (in %) 105,0
Multiplikator EBT-Ziel 2023 (in %) 200,0
Einbuchungszahl an virtuellen Aktien nach Erreichung EBT-Ziel 2022 83.156
Davon ausgeübt in 2025 83.156
Maßgeblicher Aktienkurs bei Ausübung (in €) 29,75
Dividendenbetrag je virtuelle Aktie bei Auszahlung (in €) 3,74
Auszahlungsbetrag je virtuelle Aktien (in €) 33,49
Auszahlungsbetrag (in T€) aufgrund Ausübung im Geschäftsjahr 2025 2.785
davon geflossen in 2025 (in T€) 2.785

LTIP-Programm 3: Auszahlungsbeträge in 2024 für Tranche 2019 Hr. Vilanek Hr. Arnold H.r v. Platen Hr. Fromme
Basisbetrag (in T€) 650,0 250,0 250,0 250,0
Unternehmenszielerreichung STIP 2019 (in %) 114,7 114,7 114,7 114,7
Basisbetragsmultiplikator bei Zuteilung (in %) 129,4 129,4 129,4 129,4
Zuteilungsbetrag (in T€) 841,1 323,5 323,5 323,5
Maßgeblicher Aktienkurs bei Zuteilung (in €) 18,91 18,91 18,91 18,91
Einbuchungszahl an virtuellen Aktien bei Zuteilung 44.479 17.107 17.107 17.107
Ausprägung EBT 2022 (ohne Markenabschreibung) für Zielerreichung 100% (in Mio. €) 249,4 249,4 249,4 249,4
Ausprägung EBT 2022 (ohne Markenabschreibung) Ist (in Mio. €) 308,7 308,7 308,7 308,7
Zielerreichung EBT 2022 rechnerisch (in %) 123,8 123,8 123,8 123,8
Zielerreichung EBT 2022 maximal (in %) 105,0 105,0 105,0 105,0
Zielerreichung EBT 2022 Ist (in %) 105,0 105,0 105,0 105,0
Multiplikator EBT-Ziel 2022 (in %) 200,0 200,0 200,0 200,0
Einbuchungszahl an virtuellen Aktien nach Erreichung EBT-Ziel 2022 88.958 34.214 34.214 34.214
Davon ausgeübt in 2024 88.958 34.214 34.214 34.214
Maßgeblicher Aktienkurs bei Ausübung (in €) 24,13 24,09 24,13 24,19
Dividendenbetrag je virtuelle Aktie bei Auszahlung (in €) 6,71 6,71 6,71 6,71
Auszahlungsbetrag je virtuelle Aktien (in €) 30,84 30,80 30,84 30,90
Auszahlungsbetrag (in T€) aufgrund Ausübung im Geschäftsjahr 2024 2.743 1.054 1.055 1.057
davon geflossen in 2024 (in T€) 2.743 1.054 1.055 1.057
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Die von Herrn Fromme in 2024 getätigte Ausübung für die Tranche 2019 erfolgte in zwei 
Teilausübungen: zum einen (30.000 Stück) mit einem maßgeblichen Aktienkurs von  
24,13 Euro, zum anderen (4.214 Stück) mit einem maßgeblichen Aktienkurs von  
24,59 Euro – daraus ergibt sich ein durchschnittlicher gewichteter maßgeblicher 
Aktienkurs von 24,19 Euro. 

 

6. Altersversorgung der amtierenden sowie in 2025 ausgeschiedenen 
Vorstandsmitglieder für die Geschäftsjahre 2025 und 2024 

Bezüglich der Altersversorgung wurden für die aktiven sowie in 2025 ausgeschiedenen 
Vorstandsmitglieder in 2025 Einzahlungen in die Unterstützungskasse in Höhe von 
insgesamt 2.816 Tausend Euro (Vorjahr: 1.747 Tausend Euro) geleistet. Dies betrifft Herrn 
Harries mit 117 Tausend Euro (Vorjahr: 0), Herrn Vilanek mit 1.818 Tausend Euro (Vorjahr: 
971 Tausend Euro), Herrn Arnold mit 100 Tausend Euro (Vorjahr: 100 Tausend Euro), Herrn 
Esch mit 555 Tausend Euro (Vorjahr: 417 Tausend Euro), Herrn von Platen mit 67 Tausend 
Euro (Vorjahr: 100 Tausend Euro), Herrn Fromme mit 100 Tausend Euro (Vorjahr:  
100 Tausend Euro) sowie Frau Engenhardt-Gillé mit 59 Tausend Euro (Vorjahr: 59 Tausend 
Euro).  Dabei waren diese geleisteten Einzahlungen in die Unterstützungskasse jeweils 
nicht als Vergütungen im Sinne des §162 AktG anzugeben, da bei diesen Zusagen die 
Vorstandsmitglieder jeweils keinen unmittelbaren Rechtsanspruch gegen die 
Unterstützungskasse bzw. den Rückdeckungsversicherer haben, sondern gegen die 
Gesellschaft freenet AG. 

Der Versorgungsaufwand nach IAS 19 (laufender und nachzuverrechnender 
Dienstzeitaufwand) betrug im Geschäftsjahr 2025 443 Tausend Euro (Vorjahr:  
359 Tausend Euro). Diese entfielen für 2025 mit 117 Tausend Euro (Vorjahr: 0) auf  

LTIP-Programm 3: Auszahlungsbeträge in 2024 für Tranche 2020 Herr Vilanek Herr Fromme
Basisbetrag (in T€) 650,0 250,0
Unternehmenszielerreichung STIP 2020 (in %) 123,2 123,2
Basisbetragsmultiplikator bei Zuteilung (in %) 146,4 146,4
Zuteilungsbetrag (in T€) 951,6 366,0
Maßgeblicher Aktienkurs bei Zuteilung (in €) 17,09 17,09
Einbuchungszahl an virtuellen Aktien bei Zuteilung 55.682 21.416
Ausprägung EBT 2022 (ohne Markenabschreibung) für Zielerreichung 100% (in Mio. €) 249,4 249,4
Ausprägung EBT 2022 (ohne Markenabschreibung) Ist (in Mio. €) 308,7 308,7
Zielerreichung EBT 2022 rechnerisch (in %) 123,8 123,8
Zielerreichung EBT 2022 maximal (in %) 105,0 105,0
Zielerreichung EBT 2022 Ist (in %) 105,0 105,0
Multiplikator EBT-Ziel 2022 (in %) 200,0 200,0
Einbuchungszahl an virtuellen Aktien nach Erreichung EBT-Ziel 2022 111.364 42.832
Davon ausgeübt in 2024 111.364 22.786
Maßgeblicher Aktienkurs bei Ausübung (in €) 24,13 24,59
Dividendenbetrag je virtuelle Aktie bei Auszahlung (in €) 6,67 6,67
Auszahlungsbetrag je virtuelle Aktien (in €) 30,80 31,26
Auszahlungsbetrag (in T€) aufgrund Ausübung im Geschäftsjahr 2024 3.430 712
davon geflossen in 2024 (in T€) 3.430 712
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Herrn Harries, mit 100 Tausend Euro (Vorjahr: 100 Tausend Euro) auf Herrn Arnold, mit  
67 Tausend Euro (Vorjahr: 100 Tausend Euro) auf Herrn von Platen, mit 100 Tausend Euro 
(Vorjahr: 100 Tausend Euro) auf Herrn Fromme sowie mit 59 Tausend Euro (Vorjahr:  
59 Tausend Euro) auf Frau Engenhardt-Gillé. Pensionszahlungen hat es an die aktiven 
sowie im Geschäftsjahr 2025 ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder bisher noch nicht 
gegeben. Zum 31. Dezember 2025 betrug der Barwert der Verpflichtung für Herrn Vilanek 
8.335 Tausend Euro (Vorjahr: 9.161 Tausend Euro) sowie für Herrn Esch 4.569 Tausend 
Euro (Vorjahr: 4.747 Tausend Euro). Aufgrund der Art der gewählten Zusage ergeben sich 
für die Herren Harries, Arnold, von Platen und Fromme sowie für Frau Engenhardt-Gillé 
keine Barwerte der Verpflichtung.  

Zum 31. Dezember 2025 haben sich aus der Differenz zwischen dem Barwert der 
Verpflichtung und dem Aktivwert der Rückdeckungsversicherung für Herrn Vilanek eine 
Überdeckung in Höhe von 1.661 Tausend Euro sowie für Herrn Esch eine Überdeckung in 
Höhe von 248 Tausend Euro ergeben. Zum 31. Dezember 2024 wurde für Herrn Vilanek 
eine Pensionsrückstellung in Höhe von 387 Tausend Euro sowie für Herrn Esch eine 
Pensionsrückstellung in Höhe von 439 Tausend Euro ausgewiesen.  

 

7. Einhaltung der Maximalvergütung der amtierenden sowie in 2025 
ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder 

Die Vergütung der amtierenden sowie in 2025 ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder ist in 
unterschiedlicher Form begrenzt. Zum einen sind für die Nebenleistungen und die 
einzelnen erfolgsabhängigen Bestandteile jeweils Höchstgrenzen festgelegt, die sich zum 
Teil aus Einzelbeschränkungen zusammensetzen. Zum anderen sind für Herrn von Platen 
sowie Herrn Fromme in ihrem jeweils ab 1. Juni 2021 laufenden Vorstandsdienstvertrag, 
für Herrn Arnold in seinem ab 1. Januar 2022 laufenden Vorstandsdienstvertrag, für Frau 
Engenhardt-Gillé in ihrem ab 1. Januar 2023 laufenden Vorstandsdienstvertrag, für Herrn 
Vilanek in seinem ab 1. Januar 2024 laufenden Vorstandsdienstvertrag, für Herrn Esch in 
seinem ab 1. Januar 2025 laufenden Vorstandsdienstvertrag sowie für Herrn Harries in 
seinem ab 1. Juni 2025 laufenden Vorstandsdienstvertrag in Übereinstimmung mit den 
Anforderungen aus § 87a AktG jeweils Maximalvergütungen festgelegt, die den 
Gesamtbetrag der für ein bestimmtes Geschäftsjahr gewährten Vergütung begrenzen. 

Der Gesamtwert der Nebenleistungen darf pro Geschäftsjahr eine Höhe von insgesamt  
5 Prozent der Jahresvergütung (bestehend aus Festgehalt, STIP bei 100 Prozent 
Zielerreichung sowie jährlichem Basiswert LTIP bei 100 Prozent Zielerreichung) nicht 
überschreiten. 

Bezüglich des erfolgsabhängigen Vergütungsbestandteils STIP beläuft sich die 
Höchstgrenze auf jeweils 150 Prozent des Zielbetrags. Gewährt wurde allen 
Vorstandsmitgliedern außer Herrn Harries für 2025 jeweils 100,8 Prozent des Zielbetrags 
sowie für 2024 jeweils 117,4 Prozent des Zielbetrags. Herrn Harries wurden für 2025  
124,3 Prozent des Zielbetrags gewährt. 
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Herrn Harries wurde für 2025 (ab 1. Juni 2025) ein STIP in Höhe von 363 Tausend Euro 
gewährt – bei maximal für diese sieben Monate erreichbaren 438 Tausend Euro. Herrn 
Vilanek wurde für 2025 ein STIP in Höhe von 630 Tausend Euro sowie für 2024 in Höhe von 
734 Tausend Euro gewährt – bei jeweils maximal erreichbaren 938 Tausend Euro. Für 
Herrn Arnold betrug die STIP-Vergütung 315 Tausend Euro für 2025 sowie 367 Tausend 
Euro für 2024, bei jeweils maximal erreichbaren 469 Tausend Euro. Herrn Esch wurde für 
2025 (bis 31. August 2025) ein STIP in Höhe von 175 Tausend Euro bei maximal 
erreichbaren 260 Tausend Euro sowie für 2024 ein STIP in Höhe von 294 Tausend Euro bei 
maximal erreichbaren 375 Tausend Euro gewährt. Für Herrn von Platen betrug die STIP-
Vergütung für 2025 (bis 31. August 2025) 195 Tausend Euro bei maximal erreichbaren  
290 Tausend Euro sowie für 2024 340 Tausend Euro bei maximal erreichbaren  
435 Tausend Euro. Für Herrn Fromme betrug die STIP-Vergütung für 2025 292 Tausend 
Euro sowie für 2024 340 Tausend Euro – bei jeweils maximal erreichbaren 435 Tausend 
Euro. Frau Engenhardt-Gillé wurde für 2025 ein STIP in Höhe von 144 Tausend Euro sowie 
für 2024 ein STIP in Höhe von 168 Tausend Euro gewährt, bei jeweils maximal erreichbaren 
215 Tausend Euro. 

Für das LTIP-Programm 3 kam es in den Geschäftsjahren 2025 (für die Arbeitsleistung des 
Dienstjahres 2024) sowie 2024 (für die Arbeitsleistung des Dienstjahres 2023) zur 
Einbuchung von virtuellen Aktien. Die Rede ist hier nur von dem Teil der Einbuchung von 
virtuellen Aktien in einem Geschäftsjahr, der für die im jeweils vorangegangenen 
Geschäftsjahr erbrachte Arbeitsleistung erfolgte – in Abgrenzung zu jenem Teil der in dem 
betreffenden Geschäftsjahr eingebuchten virtuellen Aktien, der auf die Verdopplung der 
Aktienanzahl für Vorjahre, aufgrund der maximalen Erreichung des EBT-Ziels, entfiel.   

Bezüglich des Programms 3 sind dabei im Geschäftsjahr 2025 für Herrn Esch 25.512 
(Vorjahr: 31.982) virtuelle Aktien aus dem Programm 3 eingebucht worden – bei pro 
Geschäftsjahr jeweils maximal möglichen 40.000 virtuellen Aktien. Bezüglich des 
Programms 3 waren im Geschäftsjahr 2024 für Herrn Vilanek 83.156 virtuelle Aktien 
eingebucht worden – bei pro Geschäftsjahr maximal möglichen 100.000 virtuellen Aktien.  

Bei der Ermittlung der Auszahlungsbeträge bezüglich der den Herren Vilanek  
(9.242 Tausend Euro), Arnold (1.639 Tausend Euro), Esch (2.965 Tausend Euro), von Platen 
(2.195 Tausend Euro) sowie Fromme (1.319 Tausend Euro) jeweils in 2025 gewährten 
Bezüge aus dem Programm 3 sowie bezüglich der den Herren Vilanek (6.174 Tausend 
Euro), Arnold (1.054 Tausend Euro), von Platen (1.055 Tausend Euro) und Fromme  
(1.769 Tausend Euro) jeweils in 2024 gewährten Bezüge aus dem Programm 3 sind die 
jeweiligen Caps für den Aktienkurs (maximal 50 Euro) und den Dividendenbetrag (maximal 
20 Euro) eingehalten worden. 

Für Herrn Arnold (in seinem ab dem 1. Januar 2022 laufenden Vorstandsdienstvertrag), für 
Herrn von Platen sowie Herrn Fromme (in ihrem jeweils ab dem 1. Juni 2021 laufenden 
Vorstandsdienstvertrag), für Frau Engenhardt-Gillé (in ihrem ab dem 1. Januar 2023 
laufenden Vorstandsdienstvertrag) sowie für Herrn Esch ( in seinem ab dem 1. Januar 2025 
laufenden Vorstandsdienstvertrag) ist als Maximalbetrag der gesamten Bezüge (Fixgehalt, 
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Nebenleistungen, STIP, LTIP, Beiträge zur Altersversorgung) für ein volles Geschäftsjahr 
(bezogen auf die Laufzeit des Dienstvertrages, nicht auf einzelne Jahre der Auszahlung) 
jeweils ein Betrag von 3.000 Tausend Euro festgelegt worden. Für Herrn Vilanek (in seinem 
ab dem 1. Januar 2024 laufenden Vorstandsdienstvertrag) sowie Herrn Harries (in seinem 
ab dem 1. Juni 2025 laufenden Vorstandsdienstvertrag) ist jeweils als Maximalbetrag der 
gesamten Bezüge für ein volles Geschäftsjahr ein Betrag von 6.000 Tausend Euro 
festgelegt worden. Da bei der Bemessung dieser Maximalbeträge für das Geschäftsjahr 
2025 sowie das Vorjahr 2024 auch die anteiligen LTIP-Bezüge zu berücksichtigen sind, 
deren Höhe erst bei Auszahlung in einigen Jahren feststeht, können dazu derzeit keine 
weiteren Angaben gemacht werden; im Rahmen der Regelungen zu den Programmen 4 
und 5 ist jedoch vertraglich vereinbart, dass Auszahlungsansprüche aus dem LTIP gekürzt 
werden, soweit dies zur Einhaltung der Maximalvergütung für das betreffende 
Geschäftsjahr erforderlich ist. 

 
8. Vergütung sowie Altersversorgung der ehemaligen, nicht in 2025 

ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder für die Geschäftsjahre 2025 und 
2024 

Das ehemalige Vorstandsmitglied Herr Preisig bezieht seit dem 1. Dezember 2022 eine 
Altersrente. In 2025 ist Herrn Preisig eine Altersrente in Höhe von 185 Tausend Euro 
(Vorjahr: 181 Tausend Euro) ausgezahlt worden. Zu weiteren Pensionszahlungen aus den 
Versorgungszusagen ist es an die ehemaligen, nicht in 2025 ausgeschiedenen 
Vorstandsmitglieder bisher noch nicht gekommen.  

 

9. Vergütungsregelungen für den Fall der regulären oder vorzeitigen 
Tätigkeitsbeendigung 

Für den Fall der regulären Tätigkeitsbeendigung, also mit Ablauf der Amtszeit und des 
Dienstvertrags, enden auch die Zahlungen der Festvergütung und der Nebenleistungen. 
Ebenso wird das STIP zeitanteilig nur für den Zeitraum bis zum Beendigungszeitpunkt 
bemessen und nach Feststellung der Bemessungsgrundlagen, die allerdings erst nach 
regulärer Beendigung der Tätigkeit liegen kann, ausgezahlt. 

Die Performance-Perioden aus den Programmen 3, 4 und 5 des LTIP sind jeweils so 
bemessen, dass sie nur während der Laufzeit der Amtszeit und der jeweiligen 
Dienstverträge laufen. Dadurch kann aus dem LTIP kein weiterer Anspruch mehr erdient 
werden nach regulärer Beendigung der Amtszeit bzw. der Dienstverträge. Davon 
unberührt bleibt der Umstand, dass sich der Wert der jeweils eingebuchten virtuellen 
Aktien während der Haltefrist bzw. bis zur jeweiligen Auszahlung noch in Abhängigkeit 
vom Aktienkurs verändert kann und die Haltefristen und Auszahlungsfristen sich über die 
reguläre Beendigung der Tätigkeit hinaus erstrecken kann und damit auch die Auszahlung 
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erst nach der regulären Beendigung der Tätigkeit erfolgt (zu Einzelheiten siehe bereits 
Textziffer 3.2). 

Für den Fall der vorzeitigen Beendigung der Tätigkeit sind Zusagen mit folgendem Inhalt 
gemacht worden: 

Im Falle einer vorzeitigen Beendigung der Amtszeit durch Widerruf und anschließender 
Kündigung des Dienstvertrags erhält das Mitglied des Vorstands, außer bei Kündigung aus 
wichtigem Grund im Sinne von § 626 BGB, eine Abfindung. Die Höhe der Abfindung 
entspricht einem Zwölftel des jährlichen Festgehalts und der jährlichen variablen 
Vergütung (STIP) bei 100 Prozent Zielerreichung, die für das Geschäftsjahr vor der 
Beendigung gilt, für jeden vollen Monat, den der Dienstvertrag aufgrund der Kündigung 
vor dem regulären Laufzeitende endet, jedoch maximal bemessen für 24 Zwölftel. 
Entsprechendes gilt bei vorzeitiger Aufhebung des Dienstvertrags, soweit daran nicht eine 
Neubestellung mit neuem Dienstvertrag anschließt oder die Aufhebung zur Vermeidung 
einer Kündigung aus wichtigem Grund erfolgt. 

Im Rahmen der Gewährung der langfristigen variablen Vergütung (LTIP) wurden mit den 
im Geschäftsjahr aktiven und ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern mehrjährige 
Zielvereinbarungen geschlossen, siehe Textziffer 3.2, „Langfristige variable Vergütung 
(LTIP)“, Programme 3, 4 und 5. Endet der Dienstvertrag durch Kündigung, durch 
Aufhebung oder anderweitig vorzeitig oder endet die Organstellung aufgrund Widerrufs, 
so hat das Vorstandsmitglied Anspruch auf Auszahlung des virtuellen LTIP-Kontos zum 
Zeitpunkt der Beendigung, sofern darauf ein positiver Saldo verbucht ist.  

Dabei wird für die LTIP-Programme 3 und 4 der Anzahl der virtuellen Aktien im virtuellen 
LTIP-Konto die Anzahl von virtuellen Aktien hinzugerechnet, die sich aufgrund der 
Zielerreichung für das laufende Geschäftsjahr, zeitanteilig bis zum Zeitpunkt der 
Beendigung des Dienstvertrags bzw. (falls früher) des Widerrufs der Organstellung, ergibt. 
Eine solche Zurechnung erfolgt allerdings nur dann, wenn (i) für die Kündigung des 
Dienstvertrags vonseiten der Gesellschaft nicht ein wichtiger Grund gemäß § 626 BGB 
vorliegt oder sofern der Widerruf der Organstellung nicht im Zusammenhang steht mit der 
Kündigung des Dienstvertrags vonseiten der Gesellschaft, für die ein wichtiger Grund 
gemäß § 626 BGB vorliegt, (ii) die Kündigung vonseiten des Vorstandsmitglieds erfolgt, (iii) 
der Dienstvertrag vorzeitig wegen dauernder Dienstunfähigkeit oder aufgrund des Todes 
des Vorstandsmitglieds endet oder (iv) sofern der Dienstvertrag vorzeitig einvernehmlich 
aufgehoben wird, vorausgesetzt, dass die Aufhebung nicht zur Vermeidung einer 
Kündigung des Dienstvertrags vonseiten der Gesellschaft, für die ein wichtiger Grund 
gemäß § 626 BGB vorliegt, erfolgt. 

Für das LTIP-Programm 5 reduzieren sich die Ansprüche des Vorstandsmitglieds in Bezug 
auf alle LTIP-Tranchen, für welche das erste Jahr der Performanceperiode im Zeitpunkt der 
Beendigung des Dienstvertrags nicht abgelaufen ist, um je ein Zwölftel für jeden vollen 
Kalendermonat, der zwischen dem Wirksamwerden der Beendigung des Dienstvertrags 
und dem Ende des ersten Jahres der Performanceperiode liegt. Ansprüche in Bezug auf 
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LTIP-Tranchen, für welche das erste Jahr der Performanceperiode im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Beendigung des Dienstvertrags abgelaufen ist, bleiben unberührt. In 
den Fällen einer Kündigung des Dienstvertrages von Seiten der Gesellschaft aus wichtigem 
Grund gemäß § 626 BGB, eines Widerrufs der Organstellung im Zusammenhang mit einer 
solchen Kündigung aus wichtigem Grund sowie einer einvernehmlichen Aufhebung des 
Dienstvertrags zur Vermeidung einer Kündigung aus wichtigem Grund von Seiten der 
Gesellschaft, entfallen bezüglich des LTP-Programms 5 alle Ansprüche des 
Vorstandsmitglieds in Bezug auf LTIP-Tranchen, für welche die Performanceperiode im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Beendigung des Dienstvertrags nicht abgelaufen ist. 
Ansprüche in Bezug auf LTIP-Tranchen, für welche die Performanceperiode in diesem 
Zeitpunkt abgelaufen ist, bleiben unberührt. 

In 2025 schieden fünf Vorstände aufgrund von Aufhebungsvereinbarungen, wie 
nachstehend erläutert, aus dem Vorstand aus. 

 

Für Herrn Vilanek gelten folgende Regelungen: 

 Herr Vilanek legte sein Vorstandsamt im Einvernehmen mit freenet zum 31. Mai 2025 
nieder und wurde ab dem 29. Mai 2025 von der Vorstandstätigkeit freigestellt. 

 Der Vorstandsdienstvertrag wurde zum 31. Dezember 2025 beendet. 

 Festgehalt, Nebenleistungen sowie STIP werden bis zum 31. Dezember 2025 gewährt. 

 Auf die Vergütung für 2025 erfolgte die Anrechnung der Mandatsvergütung aus einer 
Aufsichtsratstätigkeit für ein konzernfremdes Unternehmen. 

 Das LTIP-Programm 3 besteht fort, allerdings mit verkürzten Haltefristen: alle 
Haltefristen des Programms 3 enden mit Ablauf des 30. Juni 2025. 

 Im LTIP -Programm 5 wird die Tranche 2025/28 voll gewährt. Das Programm 5 bleibt 
für die bisher gewährten Tranchen vollständig erhalten, ab 2026 werden keine neuen 
Tranchen zugesagt. 

 Es wurde keine Abfindung vereinbart. 

 Es besteht ein vertragliches Wettbewerbsverbot bis zum 31. Dezember 2025. Das 
nachvertragliche Wettbewerbsverbot wurde aufgehoben. 

 Mit Beendigung der Vorstandstätigkeit wird die Anwartschaft auf eine betriebliche 
Altersrente (vgl. Textziffer 2.3) unverfallbar. 

 

Für Herrn Esch gelten folgende Regelungen: 

 Herr Esch legte sein Vorstandsamt im Einvernehmen mit freenet zum 31. August 2025 
nieder. 

 Der Vorstandsdienstvertrag wurde zum 31. August 2025 beendet. 
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 Festgehalt, Nebenleistungen sowie STIP werden bis zum 31. August 2025 gewährt. 

 Das LTIP-Programm 3 besteht unverändert fort. 

 Im LTIP-Programm 5 wird die Tranche 2025/28 voll zugesagt. Das Programm 5 bleibt 
für die bisher gewährte Tranche vollständig erhalten, ab 2026 werden keine neuen 
Tranchen zugesagt. 

 Für die Nichtgewährung von LTIP-Tranchen für die Jahre 2026 bis 2029 (der 
Vorstandsdienstvertrag endete ursprünglich am 31. Dezember 2029) wurde die 
Zahlung einer Abfindung in Höhe von 1.560 Tausend Euro vereinbart, die im 
September 2025 ausgezahlt wurde. 

 Es besteht ein vertragliches Wettbewerbsverbot bis zum 31. August 2025. Das 
nachvertragliche Wettbewerbsverbot wurde aufgehoben. 

 Ab dem 1. September 2025 erfolgt eine Weiterbeschäftigung von Herrn Esch im 
Konzern freenet AG als Geschäftsführer der freenet DLS GmbH. 

 Die Zusage auf eine betriebliche Altersrente (vgl. Textziffer 2.3) wurde wie folgt 
abgeändert: Scheidet Herr Esch aus den Diensten der freenet DLS GmbH aus, so erhält 
er von der freenet AG nach der Vollendung seines 60. Lebensjahres eine lebenslange 
jährliche Altersrente in Höhe von 240 Tausend Euro (Garantierente). 

 

Für Herrn von Platen gelten folgende Regelungen: 

 Herr von Platen legte sein Vorstandsamt im Einvernehmen mit freenet zum 31. August 
2025 nieder. 

 Der Vorstandsdienstvertrag wurde zum 31. August 2025 beendet. 

 Festgehalt, Nebenleistungen sowie STIP werden bis zum 31. August 2025 gewährt. 

 Das LTIP-Programm 3 besteht unverändert fort, endete jedoch in 2025 mit der 
Ausübung aller virtuellen Aktien. 

 Das LTIP-Programm 4 besteht unverändert fort. 

 Im LTIP-Programm 5 wird die Tranche 2025/28 voll zugesagt. Das Programm 5 bleibt 
für die bisher gewährten Tranchen vollständig erhalten, ab 2026 werden keine neuen 
Tranchen zugesagt. 

 Für die Nichtgewährung von LTIP-Tranchen für den Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis 
31. Mai 2026 (ursprüngliches Ende des Vorstandsdienstvertrags) wurde die Zahlung 
einer Abfindung in Höhe von 181 Tausend Euro vereinbart, die im September 2025 
ausgezahlt wurde. 

 Es besteht ein vertragliches Wettbewerbsverbot bis zum 31. August 2025. Das 
nachvertragliche Wettbewerbsverbot wurde aufgehoben.  
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 Ab dem 1. September 2025 erfolgt eine Weiterbeschäftigung von Herrn von Platen im 
Konzern freenet AG als Geschäftsführer der freenet DLS GmbH. 

 Altersversorgung: Der Anspruch auf die beitragsorientierte Leistungszusage endet zum 
31. August 2025 und wird unverfallbar. 

 

Für Herrn Fromme gelten folgende Regelungen: 

 Herr Fromme legte sein Vorstandsamt im Einvernehmen mit freenet zum 31. August 
2025 nieder und wurde ab dem 31. August 2025 von der Vorstandstätigkeit freigestellt. 

 Der Vorstandsdienstvertrag wurde zum 31. Mai 2026 beendet. 

 Festgehalt und Nebenleistungen werden bis zum 31. Mai 2026 gewährt. 

 Die STIP-Vergütung wird bis zum 31. Dezember 2025 gewährt. 

 Das LTIP-Programm 3 besteht unverändert fort, endete jedoch in 2025 mit der 
Ausübung aller virtuellen Aktien. 

 Das LTIP-Programm 4 besteht unverändert fort. 

 Im LTIP-Programm 5 wird die Tranche 2025/28 voll zugesagt. Das Programm 5 bleibt 
für die bisher gewährten Tranchen vollständig erhalten, ab 2026 werden keine neuen 
Tranchen zugesagt. 

 Für die Nichtgewährung einer STIP-Vergütung für den Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis 
31. Mai 2026 (ursprüngliches Ende des Vorstandsdienstvertrags) wurde die Zahlung 
einer Abfindung in Höhe von 121 Tausend Euro vereinbart, die in 2026 zu zahlen ist. 

 Für die Nichtgewährung von LTIP-Tranchen für den Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis 
31. Mai 2026 (ursprüngliches Ende des Vorstandsdienstvertrags) wurde die Zahlung 
einer Abfindung in Höhe von 181 Tausend Euro vereinbart, die in 2026 zu zahlen ist. 

 Es besteht ein vertragliches Wettbewerbsverbot bis zum 31. Mai 2026. Ferner wurde 
ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot vom 1. Juni 2026 bis 31. August 2026 
vereinbart. Es wurde vereinbart, dass freenet Herrn Fromme für das nachvertragliche 
Wettbewerbsverbot eine Karenzentschädigung in Höhe von 153 Tausend Euro zahlt. 

 Altersversorgung: Der Anspruch auf die beitragsorientierte Leistungszusage endet zum 
31. Mai 2026 und wird unverfallbar. 

 

Für Frau Engenhardt-Gillé gelten folgende Regelungen: 

 Frau Engenhardt-Gillé legte ihr Vorstandsamt im Einvernehmen mit freenet zum  
31. August 2025 nieder und wurde ab dem 31. August 2025 von der Vorstandstätigkeit 
freigestellt. 

 Der Vorstandsdienstvertrag wurde zum 31. Dezember 2025 beendet. 
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 Festgehalt und Nebenleistungen sowie STIP werden bis zum 31. Dezember 2025 
gewährt. 

 Im LTIP-Programm 5 wird die Tranche 2025/28 voll zugesagt. Das Programm 5 bleibt 
für die bisher gewährten Tranchen vollständig erhalten, ab 2026 werden keine neuen 
Tranchen zugesagt. 

 Es besteht ein vertragliches Wettbewerbsverbot bis zum 31. Dezember 2025. Ferner 
wurde ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot vom 1. Januar 2026 bis 28. Februar 
2026 vereinbart. Es wurde vereinbart, dass freenet Frau Engenhardt-Gillé für das 
nachvertragliche Wettbewerbsverbot eine Karenzentschädigung in Höhe von 54 
Tausend Euro zahlt. 

 Altersversorgung: Der Anspruch auf die beitragsorientierte Leistungszusage endet zum 
31. Dezember 2025 und wird unverfallbar. 

 

Die folgende Übersicht gibt Auskunft über die den während des Geschäftsjahres 
ausgeschiedenen Mitgliedern des Vorstands in 2025 nach Niederlegung ihrer Ämter 
gewährte und geschuldete Vergütung: 

 
 

 
10. Weitere Angaben gemäß § 162 Aktiengesetz 

 

Entsprechung mit dem jeweils maßgeblichen Vorstands-Vergütungssystem 

Die Angaben in der Tabelle zu Textziffer 5 „Vergütung der aktiven Vorstandsmitglieder für 
die Geschäftsjahre 2025 und 2024“ entsprechen ausnahmslos dem jeweils maßgeblichen 
Vorstands-Vergütungssystem 2022, 2021 bzw. 2018, insbesondere indem die 
vorgesehenen Caps eingehalten wurden. Abweichungen vom Vergütungssystem des 
Vorstands gab es mithin nicht. Die einzelnen variablen Vergütungskomponenten dienen 
der insbesondere in den Vergütungssystemen 2022 und 2021 und im Hinblick auf das STIP 
und das LTIP an anderer Stelle in diesem Vergütungsbericht bereits erläuterten 

Im Geschäftsjahr 2025 
ausgeschiedene Vorstandsmitglieder  
Vergütung Ehemaliger 2025 in TEUR

Christoph 
Vilanek

rel. Anteil  
in %

Stephan 
Esch

rel. Anteil 
in %

Rickmann v. 
Platen

rel. Anteil  
in %

Antonius 
Fromme

rel. Anteil  
in %

Nicole   
Engenh.-G.

rel. Anteil  
in %

Gesamt Anteil an 
Summe in %

Festgehalt 700 71,6% 0 0,0% 0 0,0% 375 47,7% 97 64,7% 1.172 32,1%
Nebenleis tungen 10 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 12 1,5% 5 3,3% 27 0,7%
Summe erfolgsunabhängige 
Vergütung 710 72,6% 0 0,0% 0 0,0% 387 49,2% 102 68,0% 1.199 32,8%

Kurzfris tige variable Vergütung 
(STIP) 368 37,6% 0 0,0% 0 0,0% 97 12,3% 48 32,0% 513 14,0%
Summe erfolgsabhängige Vergütung 368 37,6% 0 0,0% 0 0,0% 97 12,3% 48 32,0% 513 14,0%

Anrechnung von 
Aufs ichtsratsbezügen von 
konzernfremden Unternehmen -100 -10,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% -100 -2,7%
Abfindungen 0 0,0% 1.560 100,0% 181 100,0% 302 38,4% 0 0,0% 2.043 55,9%
Gesamtvergütung 978 100,0% 1.560 100,0% 181 100,0% 786 100,0% 150 100,0% 3.655 100,0%
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langfristigen und nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft. Die Vorstandsvergütung für 
das Geschäftsjahr 2025 basiert grundsätzlich auf dem Vergütungssystem 2022. Für die im 
Geschäftsjahr 2025 aus dem LTIP-Programm 3 gewährte Vergütung fand das 
Vergütungssystem 2018 Anwendung. 

 

Vergleichende Darstellung 

Zur vergleichenden Darstellung der jährlichen Veränderung der Vorstandsvergütung, der 
Ertragsentwicklung der Gesellschaft sowie der durchschnittlichen Vergütung von 
Arbeitnehmern auf Vollzeitäquivalenzbasis machen wir die folgenden Angaben: 

 

 

Dabei wurden alle Arbeitnehmer des Konzerns einbezogen. Bei der durchschnittlichen 
Arbeitnehmeranzahl wurde ein vereinfachtes Verfahren angewandt, in dem jeweils der 
Durchschnitt der zu den am 31. März, 30. Juni, 30. September sowie 31. Dezember eines 
Geschäftsjahres ermittelten Arbeitnehmeranzahlen (auf Vollzeitäquivalenzbasis) gebildet 
wurde. 

Bei der Ermittlung der durchschnittlichen Vergütung der Belegschaft wurde auf den 
Arbeitnehmerbegriff des Handelsgesetzbuches abgestellt. Bei der Vergütung der 
gesamten Belegschaft handelt es sich um den gesamten im Konzernabschluss 
ausgewiesenen Personalaufwand aus weitergeführten Geschäftsbereichen abzüglich der 
Vorstandsvergütung nach IAS 24.17. 

Die Vergütung für Herrn Esch im Geschäftsjahr 2021 enthält die Auszahlung seines LTIP-
Programms 2 mit einem Betrag von 2.236 Tausend Euro. Bezüglich des Geschäftsjahres 
2023 enthält die Vergütung für Herrn von Platen Bezüge aus dem LTIP-Programm 3 in 
Höhe von 617 Tausend Euro sowie die Vergütung für Herrn Fromme Bezüge aus dem LTIP-

2025
 2025-
2024 2024

 2024-
2023 2023

 2023-
2022 2022

 2022-
2021 2021

Zum 31.12.2025 amtierende Vorstände
  Vergütung Robin Harries (in T€) 951
  Vergütung Ingo Arnold (in T€) 2.591 +25,9% 2.058 +97,3% 1.043 -0,6% 1.049 23,8% 847

Frühere Vorstandsmitglieder
  Vergütung Christoph Vilanek (in T€) 10.989 +35,2% 8.126 +352,4% 1.796 -0,9% 1.812 -0,5% 1.821
  Vergütung Stephan Esch (in T€) 5.055 521,8% 813 -3,3% 841 -1,1% 850 -72,5% 3.090
  Vergütung Rickmann von Platen (in T€) 2.915 +52,5% 1.911 +26,8% 1.507 +68,0% 897 +2,0% 879
  Vergütung Antonius Fromme (in T€) 2.645 +1,1% 2.617 +74,8% 1.497 +67,6% 893 +2,1% 875
  Vergütung Nicole Engenhardt-Gillé (in T€) 451 -4,2% 471 -3,7% 489
  Vergütung Joachim Preisig (in T€) 185 2,2% 181 1,7% 178 1086,7% 15

Gesamtvergütung amtierender und früherer Vorstandsmitglieder 25.782 +59,4% 16.177 +120,1% 7.351 33,3% 5.516 -26,6% 7.512

Ertragskennziffern
  Konzern-EBITDA (in Mio. €) 524,2 -0,1% 524,9 +4,2% 503,6 +5,2% 478,7 +7,0% 447,3
  Jahresüberschuss der freenet AG nach HGB (in Mio. €) 358,2 +33,9% 267,6 +16,9% 228,9 337,7% 52,3 -48,8% 102,1

Durchschnittliche Vergütung der Belegschaft
  Vergütung der gesamten Belegschaft (in Mio. €) 214,2 220,7 202,6 214,1 209,7
  durchschn. Anzahl der Arbeitnehmer (in FTE) 2.589 2.654 2.641 3.047 3.162
  Vergütung der Belegschaft (Durchschnitt je FTE in T€) 82,7 -0,5% 83,2 +8,4% 76,7 +9,2% 70,3 +5,9% 66,3
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Programm 3 in Höhe von 611 Tausend Euro. Für das Geschäftsjahr 2024 sind Vergütungen 
aus der Auszahlungen betreffend das LTIP-Programm 3 für Herrn Vilanek in Höhe von 
6.174 Tausend Euro, für Herrn Arnold in Höhe von 1.054 Tausend Euro, für Herrn von 
Platen in Höhe von 1.055 Tausend Euro sowie für Herrn Fromme in Höhe von  
1.769 Tausend Euro enthalten. Die Vergütung für das Geschäftsjahr 2025 enthält 
Auszahlungen betreffend das LTIP-Programm 3 für Herrn Vilanek in Höhe von  
9.242 Tausend Euro, für Herrn Arnold in Höhe von 1.639 Tausend Euro, für Herrn Esch in 
Höhe von 2.965 Tausend Euro, für Herrn von Platen in Höhe von 2.195 Tausend Euro sowie 
für Herrn Fromme in Höhe von 1.319 Tausend Euro. Die Vergütung für das Geschäftsjahr 
2025 enthält ferner Abfindungen für die Aufhebung von Vorstandsdienstverträgen in Höhe 
von 2.043 Tausend Euro, davon 1.560 Tausend Euro für Herrn Esch, 181 Tausend Euro für 
Herrn von Platen sowie 302 Tausend Euro für Herrn Fromme. 

Aktien und Aktienoptionen 

Den amtierenden Vorstandsmitgliedern wie auch den ehemaligen Vorstandsmitgliedern 
sind als Vergütung keine Aktien oder Aktienoptionen zugesagt worden. Bezüglich der 
zugesagten virtuellen Aktien verweisen wir auf Textziffer 3.2, langfristige variable 
Vergütung (LTIP). 

Weitere Angaben gemäß §162 Aktiengesetz 

Im Berichtszeitraum wurden variable Vergütungsbestandteile nicht zurückgefordert. 

Im Berichtszeitraum sind ferner keinem Vorstandsmitglied von einem Dritten im Hinblick 
auf seine Tätigkeit als Vorstandsmitglied Leistungen zugesagt oder gewährt worden. 

Der Aufsichtsrat vergleicht die Vergütung des Vorstands regelmäßig mit einer Gruppe 
anderer Unternehmen aus Deutschland mit vergleichbarer Größe bzw. ähnlichen 
Tätigkeitsbereichen. Bei der Prüfung wird die Zielgesamtvergütung, bestehend aus 
Grundgehalt und variablen Vergütungsbestandteilen unter Beachtung von 
Altersvorsorgeregelungen und Nebenleistungen berücksichtigt. 

Die individuelle Zielvergütung eines Vorstandsmitglieds wird unternehmensintern in 
Relation zur Vergütung der obersten Führungsebene und der Gesamtbelegschaft der 
freenet Group in Deutschland gesetzt, und dies auch in der zeitlichen Entwicklung. Die 
oberste Führungsebene hat der Aufsichtsrat zu diesem Zweck abgegrenzt. Er besteht aus 
den direkt den einzelnen Vorstandsmitgliedern zugeordneten Bereichsverantwortlichen. 
Im Falle von nicht unwesentlichen Verschiebungen der Relationen zwischen der Vergütung 
des Vorstands und der Vergleichsgruppen prüft der Aufsichtsrat die Ursachen und nimmt 
bei Fehlen sachlicher Gründe gegebenenfalls Anpassungen der Vorstandsvergütung vor. 
Zur Prüfung der Angemessenheit der Vergütung können Personalausschuss und 
Aufsichtsrat unabhängige externe Beratung in Anspruch nehmen. Soweit sich aus dieser 
Beratung oder anderweitig Änderungsbedarf für das Vergütungssystem für den Vorstand 
ergibt, legt der Personalausschuss dem Aufsichtsrat entsprechende Änderungsvorschläge 
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zur Beschlussfassung vor. Wesentliche Änderungen werden zudem der 
Hauptversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt. 

 

C. Angaben zum Aufsichtsrat 
 

1. Vergütungsstruktur  

Die von der ordentlichen Hauptversammlung 2021 beschlossene, in der Satzung geregelte und 
ab dem 1. Januar 2021 geltende Vergütung des Aufsichtsrats setzt sich aus drei Komponenten 
zusammen: 

 einer Basisvergütung, 

 Sitzungsentgelten und 

 einer Vergütung in Abhängigkeit von der Mitgliedschaft und dem Vorsitz in 
Ausschüssen des Aufsichtsrats 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für jedes volle Geschäftsjahr ihrer Zugehörigkeit zu 
diesem Gremium eine feste Basisvergütung in Höhe von 50.000 Euro von der Gesellschaft. 

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält den doppelten Betrag, der stellvertretende 
Vorsitzende den anderthalbfachen Betrag der Basisvergütung. 

Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält zusätzlich für jede Sitzung des Aufsichtsrats oder seiner 
Ausschüsse, an der es teilgenommen hat, ein Sitzungsgeld in Höhe von 1.000 Euro. Mehrere 
Sitzungen an einem Tag werden nur einmal vergütet. 

Mitglieder des Prüfungsausschusses erhalten zusätzlich für die Mitgliedschaft in diesem 
Ausschuss eine jährliche Vergütung von jeweils 15.000 Euro. Mitglieder sonstiger Ausschüsse 
– mit Ausnahme des Vermittlungsausschusses – erhalten zusätzlich für die Mitgliedschaft im 
Ausschuss pro Ausschuss eine jährliche Vergütung von 10.000 Euro. Der Ausschussvorsitzende 
erhält jeweils das Zweifache. Die Vergütung für Vorsitz und Mitgliedschaft in Ausschüssen fällt 
nur an, sofern die Ausschüsse in dem betreffenden Geschäftsjahr zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
mindestens einmal tagen. 

Mitgliedern des Aufsichtsrats werden darüber hinaus ihre notwendigen Auslagen ersetzt. 

 

2. Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2025 und 
2024 

Individualisierte Angaben für die Geschäftsjahre 2025 und 2024 sind aus den nachfolgenden 
Tabellen ersichtlich. Dabei handelte es sich bei der Aufsichtsratsvergütung jeweils um eine 
reine Festvergütung. Die Vergütung wird dann als gewährt und geschuldet angesehen, wenn 
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die jeweilige Tätigkeit der Aufsichtsratsmitglieder erbracht wird – es wird somit diesbezüglich 
nicht auf den Zeitpunkt der Auszahlung abgestellt. 

 

 

 

 

3. Maximalvergütung 

Die ab dem 1. Januar 2021 geltende Vergütungsregelung beinhaltet, dass die 
Gesamtvergütung eines Aufsichtsratsmitglieds den Betrag von 160 Tausend Euro pro Jahr 
(Maximalvergütung) nicht übersteigen darf. 

Die in Textziffer 2 dargestellte Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2025 sowie das 
Vorjahr 2024 stellt jeweils eine Vergütung innerhalb der Maximalvergütung dar, da sie den 
jährlichen Maximalbetrag von 160 Tausend Euro nicht überschreitet.  

 

Vergütung für das 
Geschäftsjahr 2025

Überschreitung

in T€ Max.vergütung

Aktive Mitgl ieder
Knut Mackeprang1 75,0 68,8% 14,0 12,8% 20,0 18,3% 0,0 0,0% 109,0 100,0%
Claudia  Anderlei t1 50,0 68,5% 13,0 17,8% 10,0 13,7% 0,0 0,0% 73,0 100,0%
Marc Tüngler 100,0 62,5% 16,0 10,0% 60,0 37,5% -16,0 -10,0% 160,0 100,0%
Robert Weidinger 50,0 49,5% 11,0 10,9% 40,0 39,6% 0,0 0,0% 101,0 100,0%
Sabine Chris tiansen 50,0 58,8% 15,0 17,6% 20,0 23,5% 0,0 0,0% 85,0 100,0%
Theo-Benneke Brets ch1 50,0 73,5% 8,0 11,8% 10,0 14,7% 0,0 0,0% 68,0 100,0%
Prof. Dr. Kerstin Lopatta 50,0 67,6% 9,0 12,2% 15,0 20,3% 0,0 0,0% 74,0 100,0%
Thomas  Karlovi ts 50,0 73,5% 8,0 11,8% 10,0 14,7% 0,0 0,0% 68,0 100,0%
Miriam Wohl farth 50,0 89,3% 6,0 10,7% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 56,0 100,0%
Frank Suwald1 50,0 67,6% 9,0 12,2% 15,0 20,3% 0,0 0,0% 74,0 100,0%
Petra  Winter1 50,0 68,5% 8,0 11,0% 15,0 20,5% 0,0 0,0% 73,0 100,0%
Tobias  Marx1 50,0 89,3% 6,0 10,7% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 56,0 100,0%

Gesamt 675,0 67,7% 123,0 12,3% 215,0 21,6% -16,0 -1,6% 997,0 100,0%
1 Arbeitnehmervertreter/innen gemäß § 7 Abs . 1 Satz 1 Nr. 1 MitbestG vom 4. Mai  1976.

rel. 
Anteil    
in %

Gesamt
rel. 

Anteil 
in %

Basis- 
vergütung

rel. 
Anteil    
in %

Sitzungs-
entgelte

rel. 
Anteil    
in %

Ausschuss-
vergütung

rel. 
Anteil    
in %

Vergütung für das 
Geschäftsjahr 2024

Überschreitung

in T€ Max.vergütung

Aktive Mitgl ieder
Knut Mackeprang1 75,0 67,0% 17,0 15,2% 20,0 17,9% 0,0 0,0% 112,0 100,0%
Claudia  Anderlei t1 50,0 66,7% 15,0 20,0% 10,0 13,3% 0,0 0,0% 75,0 100,0%
Marc Tüngler 100,0 62,5% 18,0 11,3% 60,0 37,5% -18,0 -11,3% 160,0 100,0%
Robert Weidinger 50,0 51,0% 8,0 8,2% 40,0 40,8% 0,0 0,0% 98,0 100,0%
Sabine Chris tiansen 50,0 58,1% 16,0 18,6% 20,0 23,3% 0,0 0,0% 86,0 100,0%
Theo-Benneke Brets ch1 50,0 75,8% 6,0 9,1% 10,0 15,2% 0,0 0,0% 66,0 100,0%
Prof. Dr. Kerstin Lopatta 50,0 68,5% 8,0 11,0% 15,0 20,5% 0,0 0,0% 73,0 100,0%
Thomas  Karlovi ts 50,0 75,8% 6,0 9,1% 10,0 15,2% 0,0 0,0% 66,0 100,0%
Miriam Wohl farth 50,0 92,6% 4,0 7,4% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 54,0 100,0%
Frank Suwald1 50,0 69,4% 7,0 9,7% 15,0 20,8% 0,0 0,0% 72,0 100,0%
Petra  Winter1 50,0 68,5% 8,0 11,0% 15,0 20,5% 0,0 0,0% 73,0 100,0%
Tobias  Marx1 50,0 92,6% 4,0 7,4% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 54,0 100,0%

Gesamt 675,0 68,3% 117,0 11,8% 215,0 21,7% -18,0 -1,8% 989,0 100,0%
1 Arbeitnehmervertreter/innen gemäß § 7 Abs . 1 Satz 1 Nr. 1 MitbestG vom 4. Mai  1976.

Gesamt
rel. 

Anteil 
in %

Basis- 
vergütung

rel. 
Anteil    
in %

Sitzungs-
entgelte

rel. 
Anteil    
in %

Ausschuss-
vergütung

rel. 
Anteil    
in %

rel. 
Anteil    
in %
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4. Weitere Angaben gemäß §162 Aktiengesetz 

Die in der Tabelle zu Textziffer 2 „Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für die 
Geschäftsjahre 2025 und 2024“ entsprechen ausnahmslos dem jeweils geltenden 
Vergütungssystem, wie in Textziffer 1 „Vergütungsstruktur“ dargestellt. Im Berichtszeitraum 
kam es mithin zu keinen Abweichungen vom jeweils geltenden Vergütungssystem des 
Aufsichtsrats. 

Zur vergleichenden Darstellung der jährlichen Veränderung der Aufsichtsratsvergütung, der 
Ertragsentwicklung der Gesellschaft sowie der durchschnittlichen Vergütung von 
Arbeitnehmern auf Vollzeitäquivalenzbasis machen wir die folgenden Angaben: 

 

 

Zur Ermittlung der durchschnittlichen Arbeitnehmeranzahl und zur Ermittlung der Vergütung 
der Belegschaft verweisen wir auf unsere Ausführungen zur Vorstandsvergütung unter 
Abschnitt B, Textziffer 9. 

 

2025
 2025-
2024 2024

 2024-
2023 2023

 2023-
2022 2022

 2022-
2021 2021

Zum 31.12.2025 amtierende Aufsichtsräte
  Vergütung Knut Mackeprang (in T€) 109 -2,7% 112 +6,7% 105 -2,8% 108 +4,9% 103
  Vergütung Claudia Anderleit (in T€) 73 -2,7% 75 +10,3% 68 -4,2% 71 +6,0% 67
  Vergütung Marc Tüngler (in T€) 160 0,0% 160 +6,0% 151 +18,0% 128 +50,6% 85
  Vergütung Robert Weidinger (in T€) 101 +3,1% 98 +8,9% 90 -2,2% 92 +3,4% 89
  Vergütung Sabine Christiansen (in T€) 85 -1,2% 86 +24,6% 69 -2,8% 71 -9,0% 78
  Vergütung Theo Benneke-Bretsch (in T€) 68 +3,0% 66 -1,5% 67 +19,6% 56 +3,7% 54
  Vergütung Prof. Dr. Kerstin Lopatta (in T€) 74 +1,4% 73 -2,7% 75 +47,1% 51
  Vergütung Thomas Karlovits (in T€) 68 +3,0% 66 -1,5% 67 +45,7% 46
  Vergütung Miriam Wohlfarth (in T€) 56 +3,7% 54 -1,8% 55 +48,6% 37
  Vergütung Frank Suwald (in T€) 74 +2,8% 72 +56,5% 46
  Vergütung Petra Winter (in T€) 73 0,0% 73 +58,7% 46
  Vergütung Tobias Marx (in T€) 56 +3,7% 54 +54,3% 35

Frühere Mitglieder des Aufsichtsrats
  Vergütung Thomas Reimann (in T€) 29 -61,3% 75 +1,4% 74
  Vergütung Bente Brandt (in T€) 29 -60,8% 74 0,0% 74
  Vergütung Gerhard Huck (in T€) 21 -69,1% 68 +4,6% 65
  Vergütung Thorsten Kraemer (in T€) 18 -72,3% 65
  Vergütung Prof. Dr. Helmut Thoma (in T€) 44 -72,5% 160
  Vergütung Fränzi Kühne (in T€) 18 -66,7% 54

Gesamtvergütung amtierender und früherer Mitglieder des Aufsichtsrats 997 +0,8% 989 +3,8% 953 -0,4% 957 -1,1% 968

Ertragskennziffern
  Konzern-EBITDA (in Mio. €) 524,2 -0,1% 524,9 +4,2% 503,6 +5,2% 478,7 +7,0% 447,3
  Jahresüberschuss der freenet AG nach HGB (in Mio. €) 358,2 +33,9% 267,6 +16,9% 228,9 337,7% 52,3 -48,8% 102,1

Durchschnittliche Vergütung der Belegschaft
  Vergütung der gesamten Belegschaft (in Mio. €) 214,2 220,7 202,6 214,1 209,7
  durchschn. Anzahl der Arbeitnehmer (in FTE) 2.589 2.654 2.641 3.047 3.162
  Vergütung der Belegschaft (Durchschnitt je FTE in T€) 82,7 -0,5% 83,2 +8,4% 76,7 +9,2% 70,3 +5,9% 66,3



 

 

Anlage 2 
Allgemeine Auftrags- 
bedingungen 





1. Geltungsbereich
(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und 
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas 
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist.
(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder 
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit 
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten 
zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags
(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein  
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben 
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder 
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der 
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.
(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei  
betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in 
Textform.
(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-

-
tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer 
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung 
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen 
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit
(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit 
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer 
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene 
Rechnung zu übernehmen.
(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf 

wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte
Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind 

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

 
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-

die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung
(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der 
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, 
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9.
(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom 
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-

enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 
-

de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von 

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung
(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, 
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des 
§ 323 Abs. 2 HGB.
(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung 

Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von 

des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1  
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem 
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen
für

 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
-

letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren 

-

Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder 
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 

rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall 
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.
(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-

 
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.
(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist 
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im  

in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und 
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.
(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.
(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und 
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er 
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:
a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-

gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber 
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung 
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 

unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 

Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 

unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die  

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein  
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert 
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in 
Textform vereinbart werden.
(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen 
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf 
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für
a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 

dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der  

Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit  

Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,  
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, 
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob 
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen 
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung 
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12. Elektronische Kommunikation
Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen 
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den 
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung
(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und 
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.
(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen
Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden  
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
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